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V 22. Halle, Sonntag den 27. Januar
Hierzu eine Beilage.

Verzeichnißder
in der Sitzung der Stadtverordneten

am 28. Januar d. J. zu verhandelnden Gegenſtände.
1) Bau des Pfarrhauſes auf dem Neumarkte.
2) Friſtgeſuch eines Einwohners wegen des Burgerrechts.
3) Antrag wegen Erwerbung eines neuen Begraäbnißplatzes.

Deutſchland.
Berlin d. 24. Januar. Jn der erſten Kammer hat

der Abgeordnete Knoblauch, zugleich Mitglied der Hauptver-
waltung der Staatsſchulden, folgenden Antrag geſtellt: „Die
Kammer wolle beſchließen: zur Berathung über die erforder-
liche Ergänzung des Geſetzes vom 17. Januar 1820, betreffend
das Staatsſchuldenweſen, eine Commiſſion zu ernennen und
dieſelbe zu beauftragen: 1) eine der gegenwartigen conſtitutio
nellen Regierungsform angemeſſene Organiſation der Staats-
ſchulden-Verwaltungsbehörde, namentlich die Bildung einer ihr
zur Seite ſtehenden Deputation von Mitgliedern beider Kam-
mern, in ſchleunige Erwagung zu ziehen, und darüber, ſowie
2) über die Wiederbeſetzung der ſeit den Monaten April und
Maärz erledigten Stellen des Praſidenten und eines Mitgliedes
der Hauptverwaltung der Staatsſchulden die nöthigen Vor-
ſchlage zeitig genug zu machen damit dieſe wichtige und drin-
gende Angelegenheit noch in der gegenwärtigen Sitzungsperiode
zur Erledigung kommen konne.“ Jn den Motiven heißt es:
„„es kann in Frage geſtellt werden, ob die exceptionelle Stel-
lung der Hauptverwaltung der Staaisſchulden mit der conſti-
tutionellen Regierungsform überhaupt vertraglich ſei, oder ob
letztere die Unterordnung jener Behörde unter den Finanzmini-
ſter unerlaßlich mache. Hierbei wird reiflichſt zu erwägen ſein,
ob eine Jnſtitution, welcher der Staat nach einer überſtandenen
gefahrvollen Zeit in der die Finanzen faſt erſchöpft waren, die
Wiederherſtellung ſeines Eredits verdankt, und deren Vorzüge
vor den Einrichtungen anderer, vornehmlich conſtitutioneller Regierung dargeſtellt.

den ihre in dem Geſetz vom 17. Januar 1820 begruündete Selbſt
ſtandigkeit nicht entzogen, ſo bedarf es nur weniger erganzender
Beſtimmungen darüber, in welchen Fällen das Staatsminiſte
rium und insbeſondere der Finanzminiſter mitzuwirken habe.“

Die ſämmtlichen in der Deutſchen Verfaſſungs Angelegen-
heit von der Regierung veroffentlichten Actenſtucke, namentlich
die Verhandlungen über das Bündniß vom 26. Mai mit den
Staaten, die demſelben beigetreten und mit venen, die nicht
beigetreten ſind, ferner die Protokolle des Verwaltungsrathes,
die Acten über das Jnterim und über das Project einer Union
zwiſchen Oeſterreich und dem engeren Bundesſtaate hat die
Deckerſche Ober Hofbuchdruckerei jetzt in Form ſogenannter
Volksausgaben in drei kleinen Octavbänden zu mäßigem Preiſe
herausgegeben. Es ſcheint der Regierung darum zu thun, in
das Detail ihrer Deutſchen Politik auch den weiteſten Kreiſen
Einſicht zu gonnen.

Die Verhandlungen mit Dänemark haben begon-
nen. Hr. v. Pechlin hat, nach Beſeitigung einer von ihm er
hobenen formellen Schwierigkeit, eine Darlegung der Verhält
niſſe als Denkſchrift und Grundlage der Verhandlungen uüber
geben, welche, wie man hört von ſo exorbitanten Saätzen und
Vorausſetzungen ausgeht, daß aus dieſer Grundlage ein Frie
densabſchluß gewiß nicht erwartet werden darf. Der Verwal
tungsrath des engern Bundes hat ſich für unbeſchränkte Voll
macht der Bundes-Centralkommiſſion von Preußen fur den
Zweck der Unterhandlung ausgeſprochen. Der Friedensabſchluß
wurde aber, weil zur Befugniß des ehemaligen Plenums ge
hörig, die beſondere Zuſtimmung der deutſchen Regierungen er

fordern. (Conſt. 3.)Die vor Kurzem erfolgte Wiedereröffnung der von dem
Biſchof von Münſter ohne vorangegaängene Genehmigung Sei
tens der betreffenden Staatsbehörde errichteten und deshalb von
der Regierung einſtweilen geſchloſſenen Unterrichts und Er
ziehungs- Anſtalt zu Gaäsdonk bei Cleve wird von mehreren Zei
tungen als ein Sieg des Biſchofs, als eine Nachgiebigkeit der

Dies iſt, wie aus zuverläſſiger Quelle
Staaten während ihres dreißigjährigen Beſtehens ſich voll verſichert werden kann, durchaus unrichtig. Die Schließung
ſtändig bewährt haben, ob dieſe Jnſtitution aufzuheben, oder der Anſtalt iſt erſt zurückgenommen, nachdem der Biſchof von
ob ſie vielmehr mit voller Wirkſamkeit aufrecht erhalten zu ſeiner Weigerung, die Staatsgenehmigung einzuholen, abge
werden verdient. Wird der Hauptverwaltung der m und dem Ober Präſidenten der Rheinprovinz dem



Wunſch ausgedruckt hat, die Staatsregierung möge (erklaären,
daß ſie gegen die Errichtung der Anſtalt nichts zu erinnern
habe. Hierdurch war das anfangliche formelle Hinderniß be
ſeitigt, und da materielle Bedenken gegen die Errichtung der
Anſtalt nicht obwalteten, ſo konnte dem Wunſche des Biſchofs
nunmehr gewillfahrt werden.

Nach der Antwort des Herrn Handelsminiſters auf eine
Eingabe der Vorſteher der Stettiner Kaufmannſchaft zu ſchlie
ßen, darf dieſelbe die Hoffnung hegen, im Laufe dieſes Jahres
Stettin durch einen elektromagnetiſchen Telegraphen mit Swi-
nemünde verbunden zu ſehen.

Erfurt, d. 23. Januar. Die Arbeiten für die Einrich
tung der Auguſtinerkirche zum Parlamentshaus haben trotz
der großen Kälte, welche geſtern und heute auf 22 24 Grad
ſtieg, ihren ungeſtörten Fortgang, was nur dadurch erzielt
werden kann, daß die meiſten der Arbeiter alle halbe Stunden
ſich ablöſen. Man iſt damit beſchaäftigt, durch Anbringung einer
großen Zahl von Oefen die Temperatur in der Kirche ſo weit
zu mildern, daß ein unausgeſetztes Arbeiten ſaämmtlicher Werk-
leute möglich wird. Große Keſſel ſtehen bereit, um Waſſer fur
die Mortelbereitung heiß zu machen, eiſerne Platten werden er
hitzt, um den Sand zu erwärmen. Die Fundamente für die
Zwiſchen und Seitenmauern innerhalb und ein beſonderes Trep
penhaus außerhalb der Kirche ſind ausgegraben, ein Theil der
Decke iſt ſchon verſchalt. Bei ſolcher Ruhrigkeit in den Arbei-
ten iſt die Vollendung des Baues innerhalb der beſtimmten
kurzen Friſt vorauszuſehen.

Erfurt, d. 23. Januar. Die Erhebung Erfurts zur
Parlamentsſtadt bringt auch in die militäriſchen Spharen eine
beſondere Ruhrigkeit. Man erwartet her tagtäglich den Durch-
zug mehrerer ſüdweſtlich herkommender preußiſchen Militärab
theilungen, um in der Umgegend Erfurts zu cantonniren. Man
ſpricht von einem circa 30,000 Mann ſtarken Armeecorps,
welches um die neue Parlamentsſtadt mobiliſirt werden ſoll.
Factiſch iſt, daß in Preußiſch Sachſen, namentlich im eckarts-
berger Kreiſe, die Standquartiere ſchon beſtimmt ſind. Die
Garniſon der Stadt und Feſtung Erfurt wird indeſſen, wie
man kört, wahrend der Parlamentsſitzungen keine weitere Ver
ſtaärkung erhalten, obgleich dieſelbe in dieſem Augenblicke aus
nicht viel mehr als 4000 Mann beſteht.

Köln, d. 24. Jan. Die Wahlen zum deutſchen Volks
hauſe haben hier heute Vormittags Statt gefunden. Das Re
fultat der Wahlen iſt, ſo weit wir daſſelbe bis jetzt würdigen
können, durchaus überwiegend im Sinne der deutſchen und
conſtitutionellen Partei ausgefallen.

Die Allgemeine Zeitung vom 22. Januar ſchreibt Un
ſere neueſten Brieſe aus Frankfurt, Wien und München beſtä-
tigen das Gerücht, daß ſich Oeſterreich und die vier Königrei-
che über einen deutſchen Verfaſſungsentwurf mit einem
aus den Kammern zu bildenden Volkshauſe geeinigt haben,
über welchen nun mit Preußen unterhandelt wird. Dagegen
enthält die Köln. Ztg. folgende Mittheilung aus

Frankfurt a. M., d. 22. Jan. Es haben ſich ver
ſchiedene Blatter der „großdeutſchen“ Richtung mit einer „Ver
einbarung“ beſchäftigt, die zwiſchen Oeſterreich, Baiern, Win
temberg, Hannover und Sachſen über einen VerfaſſungsEnt-
wurf zu Stande gekommen, welchem letzteren ſogar Preußen
beigetreten ſein ſoll. Hinzugeſetzt wird, daß ein Reichstag, der
etwa nach Regensburg einzuberufen ſei, die Beſtimmung erhal-
ten werde, über den „Entwurf“ zu berathen. Wir haben der-
artige Gerüchte ſchon fruüher gehort und konnten uns mit der
Gehaltloſigkeit um ſo eher begnugen, als der Zweck, weßhalb
man gerade jetzt darauf zurückkehrt, Niemandem entgehen mag.
Es liegt offenbar nur die Abſicht zum Grunde, durch Zim

ſchung den Erfolgen, welche die Nihiliſten vom Erfurter
Reichstage furchten, ſo viel irgend noch moglich entgegen zu
wirken. Jndeß die Selbſtverurtheilung der abgenuützten Er-
findung ſoll uns nicht abhalten, noch das hinzufugen, was
dem Publikum einen Blick in die wahre Sachlage erleichtert.
Es iſt wahr, daß das Wiener Cabinet unlangſt die baieriſche
Regierung aufgefordert hat, ſich über ihr vermeintliches Mitt-
leramt durch Einſendung neuer und brauchbarer Vorſchlage
auszuweiſen. Die Vorſchlage ſind nun zwar nach Wien ge
langt, nur ohne Abweichung von der alten Munchener Jdee
der Trias oder der Bildung einer Spielart von Volksrepraſen
tation, die eben ſo unpraktiſch fur Oeſterreich, wie unannehm-
bar für Deutſchland ſein würde. Eine „Vereinbarung“ über
dieſe Vorſchläge iſt jedoch nicht erfolgt. Preußen hat von
letzteren nicht allein keine officielle Kenntniß erhalten, ſondern
wurde auch, wenn es geſchehen wäre, wie ſich ganz von ſelbſt
verſteht, nimmermehr darauf eingegangen ſein. Woher alſo
unter ſolchen Umſtänden ein Gegen Reichstag kommen ſoll, be
greift Niemand.

Frankfurt a. M., d. 2e. Jan. Der Koönig von
Preußen hat an die Stelle des abberufenen Legationsraths Ba
lan den Legationsrath v. Otterſtedt zu ſeinem Reſidenten
bei hieſiger freien Stadt ernannt. Derſelbe hat heute ſeine
Ereditive bei hieſigem Senat überreicht. Graf v. Rechberg,
Bevollmachtiger Oeſterreichs bei der Centralgewalt, welcher vor
einiger Zeit von hier abweſend war, iſt wieder hier eingetrof-
fen. Geheimrath v. Bally iſt in diplomariſchen Geſchaften
nach Wien abgereiſt. Die Bundescommiſſare haben
nun alle hier Privatwohnungen bezogen. Baron v. Kübeck
wohnt im alten Bundespalais, in welchem früher der öſter
reichiſche Bundespraſidialgeſandte reſidirte; Hr. v. Radowitz
auf der großen Bockenheimergaſſe, in demſelben Hauſe, wo
einſt in der Bluthezeit des erſten deutſchen Parlaments deſſen
Praſident, Hr. v. Gazern, wohnte General v. Schoönhals vor
dem Bockenheimerthor in derſelben Gartenvilla, die noch vor
Kurzem der an eine große Jdee erinnernde erſte deutſche Reichs
verweſer innehatte, in derſelben Wohnung wo am 20. Dec. 1849,
Mittags 1 Uhr, Erzherzog Johann eine Macht niederlegte, die
in Wirklichkeit ſeinen Händen langſt entſchwunden war. Hr.
Boötticher endlich hat eine Wohnung auf der Hochſtraße bezogen.

Stuttgurt, d. 21. Jan. Das Regierungsblatt enthält
eine Verfügung des Miniſteriums des Jnnern, betreffend die
Anordnung neuer Abgeordneten wahlen zum Zweck der
Berathung einer Reviſion der Verfaſſung nach den Beſtimmun-
gen des Geſetzes vom 1. Juli 1849, unter Beziehung auf die
tönigliche Verordnung vom 22. December 1849, betreffend die
Auflöſung der Landesverſammlung. Die Abſtimmung hat in
allen Bezirken am 19. Februar zu beginnen und iſt, wo mög
lich, an dieſem Tage, jedenfalls aver an dem darauf folgenden
zu veendigen.

Kaſſel, d. 18. Januar. Unſere Eiſenbahndirection hat
Alles veranſtaltet, um mit dem 1. März die Eiſenbahn zwi-
ſchen Kaſſel und Marburg zu eröffnen. Da auch die Eiſenbahn
zwiſchen Frankfurt und Friedberg vollendet iſt, ſo bleibt nur
noch die Vollendung der Strecke von Friedberg über Butzbach
und Gießen bis zur kurheſſiſchen Grenze in Oberheſſen übrig,
weiche der großherzoglich heſſiſchen Regierung obliegt, um die
Bahn zwiſchen Kaſſel und Frankfurt zu eroffnen.

Wiesbaden d. 21. Januar. Die geſtern vorgenomme
nen Urwahlen für den Erfurter Reichstag ſind, wie ſich vor
ausſehen ließ, ganz im Sinne der deutſchen Partei ausgefallen,
und die Wahlmannerliſte, welche die „Naſſauer Allg. Ztg.“
veroöffentlichte, iſt ohne eine Ausnahme durchgegangen. Die
Demokraten enthielten ſich der Theilnahme an der Wahl.



Von Biebrich vernimmt man, daß die Wahl zu Stande ge
kommen und auf 3 tüchtige Männer der deutſchen Partei ge-
fallen iſt. Von den übrigen Wahlbezirken des Amtes hat man
noch keine Nachricht.

Weimar, d. 23. Januar. Geſtern und vorgeſtern haben
hier die Wahlen der Wahlmaänner zur Reichstagswahl
ſtattgefunden. Gewahlt wurden die von dem vereinigten con-
ſtitutionellen Wahlcomité vorgeſchlagenen Candidaten.

Flensburg, d. 21. Januar. Wie es heute und ſchon
geſtern in vielen Kreiſen hieß, hätten nicht nur die hieſigen
Schweden (wie feſtſteht) ſondern auch die ſchleswiger Preußen
bereits ſeit mehreren Tagen Befehl, ſich jeden Augenblick marſch-
fertig zu halten, waren ferner die Generale Hahn und Malm-
borg über ihren beiderſeitigen Abzug uübereingekommen, waren
endlich innerhalb acht Tagen die Schleswig-Holſteiner zu er

warten u. f. w. (A. M.)Aus Holſtein, d. 22. Jan. Obgleich von Kopenha-
gen aus die Erklärung eingegangen war, daß man gegen die
Perſonen der erwählten Vertrauensmänner nichts einzu-
wenden habe, ſo iſt auf die am 27. Decbr. v. J. eingereichte
Eingabe derſelben doch bis zur Stunde keine Antwort erfolgt.
Ja, nach einer aus unverdachtiger Quelle eingegangenen Kopen-
hagener Nachricht durfte am betreffenden Orte ſchon der Be
ſchluß gefaßt ſein, die Vertrauensmänner nicht zu empfangen,
obgleich man vor kaum 14 Tagen in Berlin mit Gewißheit
wiſſen wollte, daß die Sache allernächſtens geordnet werden
würde.

Görz, d. 15. Jan. Der Abmarſch ſo vieler Truppen
aus Jtalien giebt den wälſchen Wühlern wieder etwas
Muth und Hoffnung, und es ſollen wieder häufige Cigarren-
neckereien ſtattfinden. Radetzky aber ſoll einem jeden Comman-
danten die Vollmacht gegeben haben, jeden Exceß ſtandrechtlich
zu ahnden und ihm erſt nach der Hand darüber Bericht zu erſtat-
ten. Die Eintheilung ſo vieler Honvers, beſonders der zu Ge-
meinen degradirten Officiere, ſoll eine bedeutende Verſchlimme-
rung der Disciplin, beſonders unter den magyariſchen Trup-
pen, veranlaßt haben. (C. Bl. a. B.)

Schweiz.
Von der Schweizer Grenze, d. 18. Januar. Nicht

Preußen allein, ſondern auch die meiſten an die Schweiz un-
mittelbar angrenzenden Staaten ſcheinen durchdrungen zu ſein
von der Nothwendigkeit einer wechſelſeitigen Verſtändigung uüber
die Maßregeln, welche, mit Hinblick auf die gefährliche Art,
wie dieſes Land das Aſylrecht ausüben zu dürfen glaubt, un-
umgaänglich geworden ſind. Nicht die verweigerte Auslieferung
oder wenigſtens Ausweiſung der politiſchen Flüchtlinge, ſondern
die Connivenz, mit welcher die Schweizer Regierungen zulaſſen,
daß von ihrem Lande aus die offenſte ſocialiſtiſche Propaganda
getrieben werde, ſcheint die Veranlaſſung zu ſein, daß man mit
Ernſt daran denkt, dieſer Sache ein Ziel zu ſetzen. Wie wir
vernehmen, ſind es dermalen vorzuglich Frankreich, Preußen,
Oeſterreich und die Bundescentralcommiſſion, unter denen dieſer
für die Ruhe Europa's ſo wichtige Gegenſtand verhandelt wird;
ſie rechnen darauf, daß, da ihnen eine kraäftige Unterfſtutzung
von Seite Rußlands nicht entſtehen kann, auch England und
Sardinien ſich den Beſchluſſen der ubrigen Machte anſchließen
werden was wenigſtens hinſichtlich Sardiniens kaum zu be-
zweifeln ſein durfte da dieſes durch die Umtriebe- in der
Schweiz vielleicht näher als irgend ein anderes Land bedroht
iſt. Doch ſollen die Machte, welche im geg nwartigen Augen-
blick uber dieſe Frage verhandeln, entſchloſſen ſein, im Fall
England oder Satdinien Schwierigkeiten erheben ſollten, die

Löſung dieſer Schwierigkeiten nicht abzuwarten, ſondern allein
vorzugehen, ſobald die drohende Gefahr es erheiſchen ſollte.

Frankreich.
Paris, d. 22. Jan. Die heutigen Journale beſchafti

gen ſich alle mit der La PlataFrage. Die Nicht Abberufung
des Admirals Lepredour von ſeinem Poſten als Unterhandler mit
Roſas hat beſonders die Organe der Majorität mit großer Ent
rüſtung erfüllt, da ſie darin ein feindliches Auftreten gegen die
National Verſammlung ſehen. Die Regierung hat zwar be-
ſchloſſen, 1500 Mann nach Montevideo zu ſenden, England
jedoch dabei das Verſprechen gegeben, den Admiral Lepredour
nicht zurückzuberufen. Die Abſendung von 1500 Mann wird die
Lage der Dinge nicht andern, da Lepredour gänzlich unter dem
Einfluſſe des engliſchen Agenten in Buenos-Ayres handelt und
beim Einſchicken ſeines abgeſchloſſenen Vertrages erklärt hat,
daß dieſes alles ſei was Roſas bewilligen würde. Die Wahl
Lepredour's zur Fortſetzung der Unterhandlungen mißfällt um
ſo mehr, da derſelbe ſowohl bei den Bewohnern von Monte-
video, als auch bei den Franzoſen alles Vertrauen vervren
hat, indem er ſelbſt nicht einmal den Vertrag vom 12. Juni
1848 in Ausführung brachte, der ihm die Verpflichtung aufer
legte, alle von Oribe beſetzten orientaliſchen Häfen zu beſetzen.
Lepredour wurde ſeiner Stelle entſetzt, da die Regierung den
von ihm abgeſchloſſenen Vertrag nicht anerkennen wollte. Da
Romain-Desfoſſés, welcher ihn erſetzen ſollte, zum Miniſter er-
nannt wurde, ſo ernannte man den Contre-Admiral Dubour-
dien zum Oberbefehlshaber der La Plata-Station. Romain-
Desfoſſes hatte bei ſeiner Ernennung fur jenen Poſten 1800
bis 2000 Mann verlangt, ohne welche er ſich weigerte, nach
dem La Plata abzugehen. Obgleich nun jetzt die Regierung
ſich entſchloſſen hat, ein kleines Truppen-Corps nach Montevi-
deo zu ſenden, ſo geht doch aus der Ernennung des Admirals
Lepredour, deſſen Vertrag ſowohl von dem Lande, als auch
von der Regierung verworfen worden iſt, deutlich hervor, daß
dieſelbe die Abſicht hat, Montevideo aufzugeben.

Rußland und Polen.
Von der ruſſiſchen Gränze, d. 16. Januar. Die

ſchon vor einiger Zeit in Umlauf gekommene Nachricht, nach
welcher Rußland mit dem Gedanken umgeht, mehrere Staädte,
welche die preußiſche Gränze entlang liegen und in ſtrategiſcher
Beziehung wichtige Punkte darbieten, mit Feſtungswerken
umgeben zu laſſen, koönnen wir jetzt aufs beſtimmteſte beſtati-
gen, und ſind wir auch durch zuverläſſize Quellen in den
Stand geſetzt, etwas Näheres über dieſen Gegenſtand mitzu-
theilen. Es ſoll nächſtens eine Commiſſion, an deren Spitze
ein Jngenieur- General ſtehen wird, zu gedachtem Zwecke in
Warſchau zuſammentreten, und im Frühjahr ſoll ſchon zur
Ausführung jenes Planes geſchritten werden. Bekanntlich hat
das weſtliche Rußland nur ſehr wenige Feſtungen, und zwar
nur am Bug und an der Weichſel, und das ruſſiſche Mantua,
die Sumpffeſtung Zamosk, wahrend der ſuüdoſtliche Theil des
Reiches mit unzahligen kleinen Bollwerken, welche Krepoſten
genannt werden und ſich meiſt an großen Strömen hinziehen,
beſäet iſt. Der oben erwähnte Plan, nach welchem die offene
Gränze beſchützt werden ſoll, iſt jedenfalls eine Gegen Demon-
ſtration gegen Preußen, welches ſchon ſeit Jahren an der Ver
mehrung ſeiner Feſtungen an der ruſſiſchen Granze arbeitet
und namentlich Poſen zu einem gewaltigen Bollwerke erhoben
hat. Das Vorhandenſein großtzer Feſtungen würde Rußland
auch den ſehr zu beachtenden Vortheil gewähren, daß es in
denſelben auch während des Winters bedeutende Streitmaſſen
unterbringen und ſomit fortwährend auf die Ereigniſſe Mittel
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Europa's gefaßt ſein konnte. Der letzte Umſtand wird auch
jedenfalls in Anbetracht gezogen werden, da die Zuſammenzie-
hung der ruſſiſchen Heere aus den ſehr entlegenen Gegenden
bekanntlich mit großen Schwierigkeiten zu kampfen hat. Jeden-
falls wird aber die Ausfuhrung des in Rede ſtehenden Planes
die ruſſiſchen Finanzen abermals ſehr bedeutend in Anſpruch
nehmen, aber nichts deſto weniger, da es der Wille des Kaiſers
iſt, mit Energie betrieben werden.

Türkei.
Man ſſchreibt der Allgemeinen Zeitung aus Konſtanti-

nopel vom 2. Januar: Die Punkte der definitiven Ausglei-
chung zwiſchen Rußland und der Pforte in der Flücht-
lingsfrage ſind folgende: 1) Bem und andere zum Jslam
übergetretene polniſche Flüchtlinge ruſſiſcher Unterthanſchaft wer-
den nach Aleppo gebracht, dort überwacht und an allen gegen
Rußland gerichteten Umtrieben gehindert. 2) Die nicht zum
Jslam uübergetretenen Flüchtlinge derſelben Kategorie werden
aus den türkiſchen Staaten ausgewieſen und nach Malta uber-
geſchifft. 3) Wenn unter den polniſchen Emigranten, die in
der Türkei mit nicht ruſſiſchen Paſſen, unter engliſchem, fran-
zöſiſchem oder anderm Schutze leben, irgend einer in der Folge
wegen Rußland gefährlicher Umtriebe bezeichnet werden ſollte,
ſo wird die Pforte Alles aufbieten, um im Einvernehmen mit
der engliſchen, franzöſiſchen oder ſonſtigen dabei betheiligten Ge-
ſandtſchaft deſſen Ausweiſung zu bewirken. Zur Ausführung
der beiden erſten Punkte ſoll nächſtens geſchritten werden. Jn
der Perſon des zweiten Pfortendolmetſchers, Achmed-Effendi, iſt
bereits ein Kommiſſar ernannt der ſich zu dieſem Ende nach
Schumla begeben wird. Derſelbe Achmed--Effendi iſt, wie es
heißt, auch beſtimmt, nach Beendigung der Fluchtlingsangele
genheit Fuad-Effendi in den Fürſtenthümern zu erſetzen.) So
hatte denn die Pforte die Wiederkehr des freundlichen Einver-
nehmens mit dem Zar um einen ziemlich leichten Preis erkauft,
und man kann ihr dazu nicht genug Glück wünſchen, wenn
auch nach den erſten zuckerſüßen Phraſen, welche Ali-Paſchv
und Hr. v. Titoff bei ihrer officiellen Wiedervereinigung gewech
ſelt haben Letzterer, wie man erzählt, gleich mit einigen bitte-
ren Eroöffnungen hervorzutreten beauftragt war. So ſoll er,
auf den Grund des oben angefuüührten dritten Punktes der Aus-
gleichung, ſchon das Begehren der Ausweiſung einiger ſeit Jah
ren hier etablirten polniſchen Emigrationshäupter in Bereitſchaft
gehabt haben. Ebenſo ſoll er als Beantwortung auf die von
der Pforte gegebene Entſchuldigung wegen Admiral Parker's
Einfahrt in die Dardanellen (daß namlich das mare clausum
erſt bei den inneren Schloöſſern anfange) die Erklärung abgege-
ben haben: daß ſeine Regierung jene Auslegung des Tractats
von 1841 zur Wiſſenſchaft nehme, darum aber auch vorkom
menden Falles nicht anſtehen werde, ihre Schiffe aus dem
Schwarzen Meere durch die aäußeren Schloſſer des Bosporus
bis zur Bucht von Bujukdere einlaufen zu laſſen. Zur Wie-
deranknüpfung der diplomatiſchen Relationen zwiſchen der k. k.
öſterreichiſchen Jnternunciatur und der Pforte bedarf
es dem Vernehmen nach neuer Weiſungen aus Wien. Ueber
den eigentlichen Grund dieſer Verzögerung iſt jedoch bisher
nichts Näheres im Publikum bekannt geworden. Von einer
ſonſt gut unterrichteten Seite hört man, daß die Pforte uner
wartete Schwierigkeiten gegen eine Clauſel des in Wien getrof-
fenen, von ihr längſt gutgeheißenen Uebereinkommens über
d Jnternirung der flüchtigen Rebellen erhoben und ſomit

hraf Stürmer ſich zu einer abermaligen Anfrage bei ſeiner Re
gierung gezwungen geſehen hatte. Jedenfalls zweifelt man nicht
an einer baldigen Löſung auch dieſes Knotens.

Vermiſchtes.
Wien, d. 22. Januar. Ueber die Sperrung der Com

munication auf der öſterreichiſchen Eiſenbahn wird aus
Wien vom 22. Januar berichtet: Auf der KaiſerFerdinands
Nordbahn verkehren auch heute die Züge nicht. Die nach den
verwehten Stellen entſendeten Schneeſchaufler mußten wegen
Sturmes und übergroßer Kälte unverrichteter Dinge zurückkeh-
ren. Der Schnee liegt ſtellenweiſe fuünf Schuh hoch über dem
LeitungsTelegraphendrahte, weshalb beim Spielen deſſelben ſehr
häufig Ableitungen erfolgen und die gegenſeitige Verſtändigung
der Stationen erſchwert wird. Zwiſchen Florisdorf und Gän-
ſerndorf liegt der Schnee in den Einſchnitten 7 8 Fuß ober-
halb der Schienengleiſe. Die Wegraumung der Schneemaſſen
hat der Anſtalt bis jetzt 60,000 Fl. in Baarem gekoſtet, ohne
Berückſichtigung des durch Einſtellung des Betriebs entgange-
nen Nutzens. Die Raäumung der Bahnſtrecke zwiſchen Floris-
dorf und Gaänſerndorf allein koſtete 20,000 Fl. Der Brucker
Bahnzug iſt erſt geſtern Nacht 14 Uhr angekommen. Heute
kann auch auf dieſer Bahn ein Zug weder ankommen noch
abgehen, da drei Locomotiven auf der Bahnſtrecke zwiſchen
Trautmannsdorf und Wilmersdorf eingefroren ſind. Der glogg-
nitzer Bahnzug iſt um halb 10 Uhr Abends eingetroffen.

Die Times“ giebt die Zahl der Juden in den ver
ſchiedenen Ländern der Erde auf 4 bis 5 Millionen an. Die
buddhiſtiſche Religion zählt 400 Millionen, die brawaniſche 200
Millionen die chriſtliche 230 bis 250 Millionen, die muhame-
daniſche 130 bis 150 Millionen Bekenner. Einem bloßen Fe
tiſchdienſte ſind 80 bis 100 Millionen ergeben. Die 5 Mil
lionen Juden ſind folgendermaßen über die Erde vertheilt:
500,000 leben in Syrien und der aſiatiſchen Turkei, 250,000
in der europäiſchen Türkei, 600,000 in Marokko und Nord-
Afrika, 50,000 bis 80,000 im öſtlichen Theile Aſiens, 100,000
in Amerika und 200,000 in Europa. Hiervon kommen 13,000
auf England, 1594 auf Belgien, 850 auf Schweden und Nor
wegen, 6000 auf Daänemark, 70,000 auf Frankreich, 52,000
auf die Niederlande, 1,120,000 (mehr als ein Fünftel des gan
zen Stammes) auf Rußland, 631,000 auf die öſterreichiſchen
Staaten, 214,431 auf Preußen, 175,000 auf die übrigen deut
ſchen Staaten und 4090 auf Jtalien.

Hr. Heald, der Gemahl von Lola Montez, iſt wieder in
England eingetroffen, ein weiſerer Mann als zuvor. Er hat
das Weib ſeiner Wahl zu Cadiz in der Obhut zweier fran
zöſiſcher Herren gelaſſen, deren perſönliche Liebenswürdigkeit Lola
der ſeinigen vorgezogen hatte. Herr Heald wird ſich wahrſchein
lich durch ein anſtändiges Jahrgeld von ſeiner Gattin loskaufen,
von der man erzählt, daß ſie in aufgeregten Augenblicken ihrem
Eheherrn mit einem Dolche zu Leibe zu gehen liebte.

Erklärung.
Bei nur mäßiger Unbefangenheit kann es für Niemand

zweifelhaft ſein, in welchem Sinne der Courier das Königliche
Schreiben an den conſervativen Central- Wahl Ausſchutz in
Berlin aufgefaßt und aufgenommen hat. Die Stelle deſſelben
unter den referirenden Artikeln weiſt unverkennbar darauf hin.
Wenn wir aber durch die Aufnahme deſſelben dem moglichen
Vorwurfe, als hätten wir das Schreiben abſichtlich unſern Le
ſern vorenthalten wollen, begegnen zu müſſen glaubten, ſo müßz-
ten wix um ſo beſtimmter vie Annahme, es ſei der Abdruck in
einem andern, als in dem von uns angegebenen Sinne erfolgt,
als eine völlig unbegründete oder verläumderiſche zurückweiſen.

Redaction des Couriers.

Freie Gemeinde.
Sonntag Nachmittag Punkt 2 Uhr Verſammlung.
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Der deutſche Bergbau im Frack.
Es iſt ſo vielfach davon die Rede, wie ſehr wir Deutſchen

bei eigener Unſelbſtſtändigkeit dem Auslande nachahmen.
Wir wollen es hier nicht unterſuchen, in wie weit eine

ſolche Behauptung im Allgemeinen begrundet ſei.
So viel aber mochte unzweifelhaft gewiß ſein, daß ein

ſchätzbarer Nachahmungstrieb ſich erkennen laßt in den gegen
wärtigen Bemühungen um die Vervollkommnung unſerer Preu-
ßiſchen Berggeſetze.

Der Frack der Madame Pompadour ſoll auch dem deut-
ſchen Bergbau in Preußen, der in ſeinem deutſchen Rocke
bisher in der ganzen Welt Ehre und Achtung genoß, angezogen
werden, um ihn einem fremdlandiſchen Bergbau ebenbürtig zu
machen, der unſere Fertigkeiten benutzt, unſere Jnſtitutio-
nen kennen zu lernen und ſich durch uns zu vervollkommnen
bemüht iſt. Wenn denn nur der windige Franzrock unſerm
biedern alten Deutſchen keine Leibeserkaältung zuzieht. Es wäre
ihm nicht zu wünſchen, denn er hat es um das jüngſt geborne
Preußiſche Miniſterium für Handel, Gewerbe c. nicht verdient.

24 Jahre heißt es nun ſchon: Parturiunt montes wäh-
rend dem ſind es der Wochenbetten ſieben falſche geweſen und
erſt das achte Mal iſt der große Wurf gelungen, ſo weit er
den Preußiſchen Kammern gegenwartig als miniſterieller Vor-
ſchlag vorliegt und von dieſen in der ernannten Kommiſſion
zuvor durchbe- und durchgerathen wird, um demnachſt zur
öffentlichen Verhandlung zu kommen.

Jn dem Entwurfe heißt die Loſung unter andern
1) Die Bergwerkseigenthümer ſind mündig geſprochen ihnen

iſt der techniſche Betrieb und die freie Verwerthung ihrer
Produkte uberlaſſen

2) Vereinfachung und Verminderung der Bergwerksſteuern,
in Sonderheit des Zehnts.

Dies find die hauptſachlichſten Stichworte aus dem Geſchrei
im Jahre 1848 der groößeren rheiniſchen und weſtphaäliſchen
Bergwerks- und Huüttenbeſitzer, deren Forderungen ſchon durch
die von dem dermaligen Handels 2c. Miniſter Herrn Milde
zuſammenberufene Kommiſſion in ihrem Entwurfe vom De-
cember des genannten Jahres aus leicht begreiflichen Grunden
vollſtaändige Rechnung getragen wurde, und welche daher auch
in die jetzige Geſetzesvorlage mit übergegangen ſind.

Die Haude- und Spenerſche Zeitung im 7ten Stück dieſes
Jahres ſagt hierzu unter Artikel P. Berlin, v. 8. Januar, wie
mit dieſem Geſetze der Morgen für unſer Bergweſen endlich
angebrochen ſei; man möge den alten Zopf des Bergweſens
nur recht radikal raſiren der Bergbau in England und Bel-
gien gäbe das glänzendſte Beiſpiel fur die Nothwendigkeit die
ſer Radikalkur. O der thöörichten Wortemacherei, in die noch
viele andere Blätter einſtimmen moögen, weil es eben Mode iſt.
Es giebt ja Leute genug heut zu Tage, denen es nur darauf
ankommt, zu reformiren, und noch viel mehr, die da andere
übexreden wollen, das Wohl ihres einzelnen Geldbeutels ſei
das Wohl des ganzen Staates auch giebt es deren andere, die
dies wirklich glauben.

Jeder, der unſere Berggeſetzgebung in Preußen kennt, wird
keine Zweifel hegen, daß eine der Erweiterung des Bergbaues
und den Zeiterforderniſſen entſprechende vielumfaſſende Reform
gegenwartig dringend nothwendig iſt, und darum rufen wir ge
wiß Alle dieſer Reform mit Freuden und von Herzen unſer
„Glück auf“ entgegen.

Was aber jene beiden Punkte der Reform betrifft, ſo
möchte zunachſt

ad 1 zu erwägen ſein daß der Bergbau kein Gewerbe iſt,
der mit jahrlich wiederkehrend ſich erzeugenden Gegenſtänden es
zu thun hat, ſondern daß es ſich dabei um die Gewinnung

und Verwerthung von im Schooße der Erde niedergelegten be
grenzten Maſſen handelt, deren Gewinnung meiſt nur unter
Aufwendung von bedeutenden Geldmitteln ermöglicht werden
kann und endlich mit der Erſchöpfung der Lagerſtätte ein Ende
nimmt. Daß dieſe Maſſen gewonnen werden, liegt zunächſt
im Jntereſſe des Staats, der vor Allen des Gewonnenen be-
darf oder wünſchen muß, daß daſſelbe zur Dispoſition der
Staatsangehoörigen geſtellt werde. Der Staat hat daher ein be
ſonderes Jntereſſe an der Hebung des Bergbaues, mithin auch
daran, daß die Unternehmer deſſelben den möglichſt hohen Ge
winn davon ziehen. Der Staat hat deshalb auch das Jnter-
eſſe, daß die Gegenſtände des Bergbaues moglichſt wohlfeil,
aber auch verhältnißmäßig nachhaltig und moöglichſt vollſtändig
zu Tage geſchafft werden.
Dieſes Staatsintereſſe ſteht, inſofern das Privatintereſſe

hiermit in Widerſtreit käme, oben an, und ihm iſt das letztere
durchaus unterzuordnen.

Was verliert denn nun aber dieſes hierdurch? Jn der
Hauptſache Nichts! oder doch ſehr Wenig! Dem Staate liegt
ja daran, daß die Produkte möglichſt wohlfeil gewonnen wer
den. Hierin fallen alſo unter allen Umſtänden beiderlei Inter
eſſen zuſammen. Was die Nachhaltigkeit und Vollſtändigkeit
der Gewinnung anbetrifft, ſo liegen, wie die Erfahrung lehrt,
beide Rückſichten allerdings nur theilweiſe, unter Umſtanden
gar nicht oder doch nur innerhalb gewiſſer Grenzen im Jnter
eſſe vieler Privatunternehmer. Die Begrenzung dieſes Jnter
eſſes iſt gegeben durch das Beſtreben, binnen kürzeſter Friſt ein
reicher Mann zu werden. Dieſes Beſtreben ruft Raubbau im
Kleinen hervor und läßt unter Umſtänden den Plan zum Ab
bau einer Lagerſtatte nicht weit über ein Menſchenalter hinaus
gehen. Was gehen mich die Nachkommen an heißt es da
in egoiſtiſcher Genuß und ſchmutzigſter Spekulationsſucht.

Dieſem Uebel, welches dem Bergbau nur todtlich iſt, be
gegnet der Geſetzentwurf dadurch, daß die Abbaupläne der La-
gerſtätten unter Mitbetheiligung der Staatsbergbeamten ent-
worfen werden und die Genehmigung der vorgeſetzten Bergbe
hörde erlangen müſſen, ſo wie dadurch, daß durch die Hand
habung einer Reihe von grubenpolizeilichen Beſtimmungen
unter andern auch der Raubbau im Kleinen verhindert werde.

Was die Abbauplaäne anbetrifft, ſo iſt es klar, daß die
Staatsbehörde mit den Privatunternehmern ſtets im entſchieden
ſten Widerſtreite ſich befinden wird, deſſen Ende nicht abzuſehen
iſt, da der Behörde nach dem Geſetzentwurſe eine Einwirkung
auf die Grubenkaſſe nicht mehr zuſteht, alſo einfach die Ver-
weigerung der zu dem vom Staate vorgeſchlagenen Abbauplane
erforderlichen größern Geldmittel Seitens des Unternehmers die
Ausführung dieſes Planes im Staatsintereſſe unmöglich macht,
und vielleicht die Ergreifung eines Planes herbeifuhrt, der
nichts weiter iſt, als ein Raubbau im Großen, fur welchen
Begriff überhaupt die Feſtſtellung gewiſſer Grenzen unmoglich iſt.

Außerdem entſteht hierdurch eine immerwahrende Anfein-
dung zwiſchen den Staatsbeamten und Unternehmern oder
deren Grubenbeamten, die durch die Handhabung der Polizei
aufſicht noch vermehrt wird.

Dieſe letztere ſoll alſo unter anderen den Raubbau im
Kleinen verhüten. Wer mit Grubenbauen einigermaßen be
kannt iſt, der frage ſich, wie es möglich ſei, durch eine ſolche
Aufſicht, wenn ſie nicht eine immerwahrende iſt, jenen Zweck
zu erreichen. Die Lokalbergmeiſter ſollen nach dem Entwurfe
dieſe Aufſicht führen. Wie oft aber können denn dieſe gegen
wärtig ſein Wie oft werden ſie ſich ſagen müſſen, daß ſie die
Narren der Grubenunternehmer geweſen

Was die freie Verwerthung der Produkte betrifft, ſo wird
ſich der Marktpreis im Großen wo ganze Welttheile konkur



riren, allerdings immer von ſelbſt machen müſſen. Bei Pro-
dukten jedoch, deren Preis in kleinern Kreiſen ſich beſtimmt
auf deren Verhaltniſſe leichter eingewirkt werden kann, und in
denen die Konkurrenz weite Grenzen nicht erreicht, da erſcheint

Fonds- und Geld-Cours.
Leipzig, den 25. Januar.

es nur wünſchenswerth, wenn der gegenſeitigen Preisherab-
drückung, welche nur das Verderben der kleinern Unternehmer
und hiernächſt eine despotiſche Willkür der großen im Gefolge
hat, durch vernunftige Zugelung Seitens der Staatsbehoörde
Grenzen geſetzt wird.

Jrn Betreff des Punktes
ad 2 iſt es wohl richtig, daß die Abgaben, namentlich der
Bruttozehnt, den Zubußgruben drückend ſein mag. Auch iſt
es wünſchenswerth, daß eine größere Einfachheit und Gleich
maßigkeit der Abgaben im ganzen Staate herbeigeführt werde.

Anſtatt die Zubußgruben einfach bis zur Ausbeutezahlung
von dem Zehnt zu befreien, oder ihn wenigſtens zu ermäßigen,
ſetzt der Geſetzentwurf eine allgemeine Steuer von 5 Procent Act. d. eh. ſächſbair.
des Reinertrages feſt, legt den ſammtlichen Gruben aber die
Verpflichtung auf, diejenigen Koſten zu tragen, welche durch
die von dem Staate zu führende Auſſicht entſtehen.

Einmal wird die Feſtſetzung des Reinertrages mit man
cherlei begreiflichen Schwierigkeiten verknüpft ſein, wenn man
ſich nicht auf die einfachen Angaben der Bergwerisbeſitzer ver-
laſſen will zweitens wird jenen die Behörde hier wiederum in Leipz. Stadt Obli
einem gehäſſigen Lichte erſcheinen, was eine ſegensreiche Ein
wirkung unmöglich macht, und endlich drittens fragt es ſich, in
wie weit den Bergwerkseigenthümern hierdurch eine wirkliche
Verminderung der bisher „ſo überaus drückenden“ Abgaben Sachſ. erbl. Pfand

Gewererwachſen wird, zumal die Koſten fur Errichtung der
ken Kammern und für die höhere Beſoldung der eigenen Gru-
benbeamten noch hinzutreten.

Die Klage über Bevormundung der Grubeneigenthümer
durch den Staat iſt ſchon hiernach eine wahrhaft lacherliche.
Sie wird es aber noch mehr, wenn man bedenkt, daß Berg
werksgeſellſchaften faſt immer aus ſehr vielen Mitgliedern be
ſtehen werden, die häufig ſehr entfernt von einander wohnen,
und daß dieſe meiſt nicht ſelbſt Bergverſtändige ſind, weil der
Bergbau ſtets ein beſtimmtes Studien und eine theoretiſche und
praktiſche Ausbildung verlangt. Bisher hat nun der Staat
für den Betrieb der Bergwerke durch Sachverſtändige geſorgt,
oder, wie beliebt wird, die Eigenthümer derſelben bevormun-
det ſpäterhin werden dies die Privatbeamten der Grubengeſell
ſchaften thun. Der Gewinn liegt auf der Hand.

Wenn nun nach der H aude- und Spenerſchen Zeitung
England und Belgien uns als Beiſpiele voranleuchten, ſo iſt Jm
es doch auffallend, daß es bei der eben ſo freien franzöſiſchen
Bergwerksverfaſſung Frankreich nicht auch thut Es iſt klar,
daß von der Natur mit reichern Bergwerksſchatzen ausgeſtattete
Lander, die uüberdies auch in geographiſcher und handelspoliti
ſcher Beziehung entſchiedene Vorzüge haben, es weiter bringen
können als andere.

Nun wohlan! wir werden ja ſehen, was die Kommiſſion
der Preußiſchen Kammer zu dem Geſetzentwurfe ſagen wird.
Mögen tüchtige Manner ſich in derſelben befinden, die vom
richtigen Standpunkte aus unparteiiſch und mit Sachkenntniß
ſich des Bergbaues annehmen. Auf ſie kommt nun Alles an;
denn die Kammer wird, wie bei der Budgetberathung, zu dem
Gutachten der Kommiſſion Ja und Amen ſagen.

Gebe Gott, daß der deutſche Bergbau in Preußen das
Jahr 1850 nicht zu beklagen haben wird, und darum wollen
wir wünſchen, daß ſeine Zukunft und die des Geſetzes eine

große ſei. Suum cuiquer 1
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Goldne Kugel:

Waſſerſtand der Saale bei Halle
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do. do. von 500 u. pr. Cour. pr. 100 S200 à 5 105 K. k. öſterreich. Met.
do. do. kleinere pr. 150 fl. Conv.

Königl. ſächſ. Land 45 lauf. Zinſenrentenbriefe à 3 a 497 à 103 im
im 14 F. 43 14 F.v 1000 u. 500 90kleinere Pr. Frsd'or à 5idem auf 1001 TE.C. bis Mich. 1855 And. ausl. Louisd'or

à 4 ſpäter à 3 à 5 nach geringe-v. 100 586 rem Ausmünzfuße
Königl. pr. Steuer auf J eCreditKaſſenſch. à Conv.Spec. u. Gld.3 im 20 fl. F. auf 100v. 1000 u. 500 85! idem 10 u. 20 Kr.

kleinere auf 100 2ctien B. pr.3 à 3 im 5 a e tS. Leipz. Bank Actienv. 1000 u. 500 7 S 95 à 250 pr. 100 150 u
kleinere S W Dresd. Eiſen
h. er ahnAct. à 100briefe a 3 W pr. r 7 107von 50090. 90 Sächſ. Schleſ. do.von 100 u. 25 m pr. 100 93a 4 von 500 00 bau Zitt. do.„von 100 u. 25 S pr. 100 17Sächſ. lauſ. Pfand Magd. Leipz. Div.

briefe à 3 86 Scheine do. pr. 100 1210Sächſ. do. do. à 3 95 Chemn.Rieſ. E.2A.
do. do. à 4 100 à 100 z. 3. zinslos 25
am 25. Januar Abends 5 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 6 Zoll.
am 26. Januar Morgens 7 Uhr am Unterpegel 5 Fuß 9 Zoll.

Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg
am 25. Januar Nr. 2 und 3 Zoll.

Fremdenliſte.
Angekommene Fremde vom 25. bis 26. Januar.

Kronprinzen Die Hrrn. Kaufl. Göckel a. Gladb
Berlin, Roſenberg a. Frankfurt Teichfiſcher a. Magde

a. Mainz, Müller a. Hamburg Feige a. Magdeburg.
Wallner m. Frau a. Petersburg.

Stadt Zürich: Die Hrru. Kaufl. Backhaus a. Köln,
Hr. Detkon. Richardt a. Glogau.nitz, Steinthal a. Berlin.

Fabrik. Hohnſtein a. Emmerich. Hr. Rent. Hausmann a. Hamb
Goldnen Ring Die Hrrn. Kaufl. Krone a. Brandenburg,

Hr. Gutsbeſ. Friedrich a. Annerode.a. Wollmirſtedt.
Blümecke a. Bremen. Hr. Aktuar Köppel a. Delitzſch.

Goldnen Löwen
a. Berlin Vogel a. Dresden, Serves a. Barmen.
ler a. Berlin. Hr. Förſter Walter a. Aachen.
Weidingel a. Wechſelburg.

Stadt Hamburg:
holz a. Münſter

Die Hrrnu. Kaufl. Sturm a. Nordhauſen,
Kron a. Berlin, Lorbier a. Zürch. Hr. Std.

Hoffmann a. Barmen.

a. Schwerin.
Hr. Lehrer Leibold a. Erfurt.

Die Hrrn. Kaufl. Worbis a. Leipz
tin, Jsrael a. Poſen.

Zur Eiſenbahn:

Ohme u. Herzberg a. Borna.

ach, Voß a.
burg, Abreſch
Hr. Schauſp.

Brandt a. Chem

Engliſcher Hof Die Hrrn. Kaufl. Schmalinger a. Berlin, Vollmann
a. Bremen, Friedrich a. Weimar. Hr. Amtm. Klotz a. Köslin.

Die Hrrn Kaufl. Kirſch a. Weidenhauſen, Weilach
Hr. Dr. Seid-

Hr. Rechtspraktikant

Schön

Hr. Dr. med. Röſer
ig, Arnhold a. Stet

Die Hrrn. Kaufl, Haaſe a. Baireuth, unke a.
Barmen. Hr. Stud. Großfmann a. Potsdam. Die Hrrn. Oekon.

Hr.
urgNeumann

Hr. Rentier



Unter Bezugnahme auf unſere Bekannt-
machung vom 12. December 1849, betref
fend die Verpachtung der Oomaine Haus-
Neindorf, bringen wir hierdurch nach-
träglich zur öffentlichen Kenntniß, daß je-
der, welcher zum Gebote zugelaſſen ſein
will, den Nachweis eines Vermögens von
mindeſtens 15,000 A führen und ſich als
praktiſcher Landwirth durch Vorlegung von
Atteſten ausweiſen muß.

Magdeburg, den 22. Januar 1850.
Königl. Regierung,

Abtheilung für die Verwaltung der direk-
ten Steuern, Domainen und Forſten.

Ein neuer Handrollwagen mit eiſernen
Achſen ſteht zu verkaufen kleiner Berlin
Nr. 414.

an ſehr frequenter Lage iſt ſofort unter
den annehmbarſten Bedingungen zu ver
pachten. Nähere Auskunſt hierüber er-
theilt der Secretair Rindfleiſch in Mer-
ſeburg, Altenburg Nr. 785.

Jn Nehlitz bei dem Leinewebermeiſter
Gottfried Bedſch iſt ein Leineweber-
ſtuhl mit ſämmtlichem Handwerkszeuge
zu verkaufen.

Verzeichniß 13. Bez. 1. Abth.: Gutsbeſitzer Albert Zſchäge in Diemitz.
der Wahlmänner im Saalkreiſe zum Volkshauſe des 2. Paſtor Gräfe in Peißen.

deutſchen Parlaments. J. Gutsbeſitzer Frie dr. Herold in Diemitz.1. Bez. 1. Abth.: Anſpänner Laue in Dornitz. 14. Bez. 1. Abth.: Gutsbeſitzer Chriſtoph Hoffmann in
2. Schulze Pauling in Golbitz. Schönnewitz. a3. Huüttenmeiſter Zimmermann in Ro 2. Amtmann Stahlſchmidt in Canena.

thenburg. Halbſpanner G ottfr. O ch ſe in Büſchdorf.2. Bez. 1. Abth.: Gutsbeſitzer Carl Stoye in Domnitz. 18. Bez. 1. Abth.: Schulze Güſtel in Osmünde.

2. Schulze Rohde in Dalena. 2. Paſtor Hörnlein in Osmünde.3. Oetonom Sperling in Schlettau. Schulze Nietzſchmann in Grobers.3. Bez. 1. Abth.: Paſtor Friedrich in Trebnitz. 16. Bez. 1. Abth.: Rittergutsbeſitzer Goedecke in Döllnitz
2. Schulze W. Ernſt in Beeſenlaublingen. 2. Paſtor Schulze in Lochau.
3. Oberamtmann Dietze in Neubeeſen. Schulze Knittel in Lochau.4. Bez. 1. Abth.: Anſpänner Brückner in Lebendorf. 17. Bez. 1. Abth.: Schenkwirth Rat ſch in Böllberg.
2. Schulze Rothfeld in Bebitz. 2. Anſpaänner Chriſtel in Woörmlitz.
3. Steiger Mempel in Lebendorf. Paſtor Hoffbauer in Ammendorf.5. Bez. 1. Abth.: Kreisamtmann Rudloff in Mücheln. 18. Bez. 1. Abth.: Schulze Teichmann in Lieskau.
z. Schulze Weſche in Raunitz. 2. Referendar Bartels in Gimritz b. H.Schulze Weber in Gimritz b. W. Schichtmeiſter Wernicke in Nietleben

6. Bez. 1. Abth.: Anſpänner Friedr. Werner in Sylbitz. 19. Bez. 1. Abth.: Anſpaänner Gottfr. Felgner in Lettin.
2. Anſpänner Ferdinand Naumann in 2. Y9hugſtor Biedermann in Lettin.

Brachwitz. 3. Foörſter Schuchart in Dölau3. Schulze Schladebach in Beiderſee. 20. Bez. 1. Abth.: Director v. Boſſe in Giebichenſtein.
7. Bez. 1. Abth.: Lieutenant v. Kroſigk in Merbitz. 2 Oeconom Heckner in Giebichenſtein.

2. Oekonom Friedr. Wilh. Henze in Proſector Dr. Moſer in Giebichenſtein.
Trebitz a P. s 21. Bez. Cönnern: 1. Abth.: Bürgermeiſter Niebuhr und

Oekonom Andr. Schulze in Trebitz a/P. Gaſtwirth Emilius in Coönnern.
8. Bez. 1. Abth.: Gutsbeſitzer Gottlob Schmidt in We- 2. Abth.: Ackerburger Harras in Coönnern.

ſtewitz. 3. Ppoſthalter Nagler und Maurermeiſter2. Schöppe Brömme in Nehlitz. Freimuth in Coönnern.3. Schulze Wittmann in Nehlitz. 22. Bez. Wettin. (Die Liſte dieſes Bezirks iſt noch nicht
9. Bez. 1. Abth.: r Zu in a eingetroffen.)2 aurermeiſter Carl Nagel in Trotha. 23. Bez. Löbejün: 1. Abth.: Poſtverwalter Sonnta und

Schulze Hädicke in Sennenitz. Rathmann Jaenicke in Löbejun
10. Bez. 1. Abth. Paſtor Schröder in Oppin. 2. Abth.: Oeconom Gottlob Jaenicke in Löbejün

2. Schulze Brandt in Untermaſchwitz. 3. Bürgermeiſter Kittel und Oeconom
3 h e v nke in r Mennicke in Löbejün.11. Bez. 1. Abth. Gutsbeſitzer Baumgarten in Ploßnitz. o2 v Schulze Reuter in Niemberg. Halle, den 26. Januar 1850.

Schulze Kreutzmann in Eismannsdorf. Der Landrath des Saalkreiſes.
12. Bez. 1. Abth.: Koſſäthe Friedr. Thiele in Braſchwitz. Jn Vertretung:

2. Amtmann Knauer in Hohenthurm. Der Kreis-Deputirte:3. Paſtor Lochner in Hohenthurm. Rudloff.
Ziegelei- Verpachtung. Eine Anzeige.Bekanntmachungen. Ziegelei in der Nähe von Merſeburg und Eine vollſtändig eingerichtete Condi

torei in Erfurt, mit ſchönen Lokali-
taäten, an guter Lage, nicht fern von dem
zukünftigen Parlamentsgebaude, ſeit Jah
ren mit guten Reſultatbetrieben, iſt mit
ſämmtlichem Jnventarium, Vorräthen c. ec.,
anderweitiger Geſchaftsunternehmungen hal
ber zum 1. April unter vortheilhaften Be
dingungen zu verkaufen. Hierauf Reflek-
tirende wollen gütigſt ihre Adr. mit A. H.
bezeichnet franco in der Expedition des
Couriers niederlegen.Fr. Lange, geprüfter und ſelbſt anBrüchen beide ndee Bandagiſt, gr. Ulrichs-

ſtr. Nr. 66, empfiehlt Bandagen jeder Art.

Zwei fette Schweine, ſehr ſchwer, und
mehrere Wispel Roggenkleie ſind zu ver

Ein guter tragbarer Saalkahn, 2200
tragend, nebſt gutem kompletten Ge

ſchirr, weiſet nach zum Verkauf auf fran
kirte Briefe der Schiffbauer Lehnert inkaufen beim Mehlhaändler Rüdiger, große

Ulrichsſtraße Nr. 35. Halle.
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i Die Wahlmänner der conſervativconſtitutionellen Partei von
Halle, dem Saal- und dem Mansfelder Seekreiſe, welche fur
die vorläufige Annahme des Verfaſſungs Entwurfs vorbehaltlich
der Reviſion und gegen die Ausſchließung der Frankfurter ſich er-
klaären, werden zu einer vorläufigen Beſprechung

Dienstag den 29. Januar Nachmittags 1 Uhr
im ſtädtiſchen Schießgraben zu Halle freundlichſt eingeladen.

Dr. Meier. Heckert. Jacob. Fritſch gen.
Dr. Niemeyer. Graff jun. VBarnitſon.

Neue Braunkohlen-Grube, benannt:
n „Pauline“ bei Schlettan.

Dem geehrten Publikum mache ich die ergebene Anzeige, daß dieſe Grube von
heüte ab ihren Verkauf eröffnet und offerire ich deren ganz vorzügliche Braunkohle
u dem Preiſe von 2 8 h pro Tonne ab der Grube.
Halle, den 22. Januar 1850. G. Spiegel.

Schweinshaare und VBorſten kauft fortwährend
zum höchſten Preis G. Scheibe in Eisleben.

Höchſt intereſſantes Werk für Leihbibliotheken, politiſche
Lehrvereine u. ſ. w.

Jm Verlage von F. Kuhnt in Eisleben iſt erſchienen und in allen Buch-
handlungen und Leihbibliotheken zu haben:Neue Deutſche Zeitbilder. 1. Abthlg. Anna Hammer. e

rei
Der Verfaſſer, der in Berlin, Frankfurt und Stuttgart im Parlamente geſtrit

ten und im deutſchen Vaterlande hoch gefeiert wird, ſchildert in trefflichen Skizzen
die Urſachen, welche in Deutſchland Revolutionen hervorriefen.

Zum kühlen Brunnen.
Heute, Sonntag und morgen Montag von S Uhr an

Launige Abend- Unterhaltung
der Steyriſchen Alpenſanger Karl Altvater und Frau nebſt Begleitung.

Oeffentlicher Dank!
Dem Königl. Bade-Arzte Herrn Dr.

Krieg zu Merſeburg und dem Herrn
Dr. Pielitz hier, die beide in der ſchwe
ren Krankheit meiner Ehegattin ihr mit
ſo viel Aufmerkſamkeit und wahrer chriſt-
licher Theilnahme, aber auch mir troſtend
zur Seite ſtanden und vermöge Gottes
Hülfe und ihrer Kunſt ſie der Geneſung
entgegenfüuhrten, ſo daß ſie mir und mei-
nen 6 noch unerzogenen Kindern wieder
gegeben iſt, ſage ich aus vollem Herzen
den aufrichtigſten Dank. Moge der vochſte
Gott ſie Beide zum Wohle der leidenden
Menſchheit noch recht lange leben und wirken
laſſen. Auch ſage ich allen lieben Freunden
in Nah und Fern für die freundſchaftliche
Theilnahme in den Leidenstagen meinen
wärmſten Dank.
Lauchſtädt, den 25. Januar 1850.

Carl Steeger.
Stadttheater in Halle.

Mit aufgehobenem Abonnement.
Sonntag den 27. Januar: Z3tes Gaſt-
ſpiel des Herrn Wallner u. Frau

und des Herrn Pätſch.
Neu einſtudirt

Doetor und Friſeur,
Poſſe mit Geſang in 2 Akten von Kai-
ſer, Muſik von Carl de Barbieri.

Vorher:
Neu einſtudirt:

Der Stumme von Jngouville,
Melodram in 2 Akten v. Friedr. Genée.

Keck“ Herr Wallner.
S S S. „George“, Stumme, Frau Wall-

ner.
o o Toby“ Herr Pätſch.

Montag kein Theater.

Halloria. nuAlle Montag Abend Concert von ßiger und kräftiger Burſche von mindeſtens
Geſchwiſter Drechsler. 20 bis 25 Jahren wird zur Verrichtung

häuslicher Geſchäfte verlangt.

1. 15. Näheres zu erfragen in der ApothekeL. A. I. 2. G. I. Br. zu Lauchſtadt.

Thüringer Bahnhof. 30 Stück Fetthammel im Ganzen oderSonntag Concert. Einzeln ſtehen zu verkaufen bei
Uhlig in Lauchſtädt.

Gutenberger Früherbſen, langes
Roggen und Gerſtenſtroh iſt billig zu ver Der Schiborr'ſche Geſang-
kaufen bei Waſſermann in Giebi- verein hat wegen haldiger Aufführung
chenſtein. heute 10 Uhr und morgen Abend 7 Uhr

i Probe.Fett- Vieh Verkauf.
Fünf fette Ochſen,' theils Voigtländer Sonntag den 27. Januar Großes

und Landochſen, ſo wie zwei fette Schwei Militair Concert vom Muſikchor
ne hat zu verkaufen der Gaſtwirth) des 19. Jnf. Regiments im Erfürtſchen

O u F. Emilius. Lokale. Anfang präcis 3 Uhr.
Cünnern, den 25. Januar 1850. B. Buchbinder, Muſikmeiſter.

Gebauerſche Buchdrückerri in Halle.

Ein ordnungsliebender, ehrlicher, flei FamilienNachrichten.
Entbindungs- Anzeige.

Die heute erfolgte glückliche Entbindung
ſeiner lieben Frau Agnes geb. Haſſe
von einem muntern Knaben zeigt den Ver-
wandten, Freunden und Bekannten in der
Ferne nur auf dieſem Wege an

R. Ludwig.
Quedlinburg, d. 24. Januar 1850.,

Todes- Anzeige.
Heute früh 32 Uhr entſchlief ſanft

und ruhig in Gott ergeben mein theurer
Ehegatte Chriſtian Friedrich Mu-
ſt o ph in ſeinem nur erſt angetretenen
72ſten Lebensjahre an Altersſchwäche. Allen
Bekannten und Verwandten dieſe ſchmerz-
liche Nachricht, und bitte um ſtille Theil
nahme.

Pritſchöna, den 25. Januar 1850.
Verwittwete Muſtoph.



Beilage zu Nr. 22 des Couriers, Halliſcher Zeitung für Stadt und Land.
Sonntag, den 27. Januar 1850.

Entwurf des Geſetzes, r die e leere Steuerſatz zu berechnen und
er „Befreiungen g dieſes Geſammtſteuer Betrages auf die einzelnen Güdie Aufhebung d v eſſen Bef g ter und Grundſtücke zu a verhältnißmäßig mit Rückſicht auf Größe und

etrefſend. Güte des Bodens nach überſchläglicher Würdigung zu bewirken. Bei Er
H. 1. Alle Grundſtücke im Staate, welche einen Ertrag gewähren, ſind mittelung der FlächenJnhalte (zu a und b) werden ſolche Grundſtücke,

zur Entrichtung der Grundſteuer verpflichtet. Die einzelnen Gütern und welche zur Holz Kultur dienen oder nur dazu geeignet ſind, mit einem
Grundſtücken des platten Landes und gewiſſen Klaſſen von ſolchen nach Drittheil ihres Areals in Anſatz gebracht diejenigen Grundſtücke aber,
den verſchiedenen zur Zeit beſtehenden Steuer Syſtemen oder aus beſon- welche ſich als ertraglos darſtellen wie Haiden, Moore, Sümpfe wüſte
deren Privilegien noch zuſtändigen gänzlichen oder theilweiſen Befreiungen und öde Ländereien u. a. m., nicht minder alle gewöhnlich mit Waſſer be
von der Grundſteuer werden hierdurch aufgehoben und die von letzterer deckte Flächen ganz außer Anſatz gelaſſen. Alle Behörden, Gemeinden und
visher ganz oder theilweiſe befreiten Grundſtücke dazu herangezogen. Nicht Privatperſonen ſind verpflichtet, die in ihrem Beſitz befindlichen Flurkarten,
minder werden diejenigen Städte mit ihren Gemarkungen, welche jetzt nur Riſſe, Pläne, Zeichnungen, Vermeſſungs- und Bonitirungs-Regiſter, Taxen,
dem Serviſe nach der Beſtimmung des H 6 des allgemeinen Abgaben Ge Kataſter und andere ähnliche Schriftſtücke, welche bei der Ausführung die-
ſetzes vom 30 Mai 1820 unterliegen oder weder Servis noch Grund ſes Geſetzes von Nutzen ſein können, den in den F. 8 und 9 bezeichneten

ſteuer entrichten, der letzteren unterworfen diejenigen Städte aber, welche Kommiſſionen auf deren Erfordern zur Einſicht und etwaigen Benutzung
nach dem für ſie geltenden Steuer-Syſtem einer geringeren Grundſteuer, zugänglich zu ſtellen.
als die demſelben Steuer Syſtem unterworfenen Ortſchaften des platten S. 6. Unterliegen die Grundſtücke eines Kreiſes verſchiedenen Steuer
Landes unterliegen, hierin den letzteren gleichgeſtellt. elelSGpyſtemen, ſo werden die demſelben Syſtem unterworfenen Grundſtücke zu

H. 2. Ausgenommen von der Beſtimmung des H. 1 bleiben diejenigen einer beſonderen Abtheilung vereinigt und die im H. 5 vorgeſchriebenen
Grundſtücke, welche dem Staate, den Provinzen, den Kreiſen oder den Operationen für jede Abtheilung abgeſondert bewirkt. Sollte eine ſolche
Gemeinden gehören, inſofern ſie zu einem öffentlichen Dienſte oder Ge Abtheilung innerhalb deſſelben Kreiſes eine zur Erreichung eines ſicheren
brauche beſtimmt ſind, inſonderheit alſo: a) Gaſſen, Plätze, Brücken, Reſultats nicht genügende Anzahl von Grundſtücken umfaſſen, ſo wird ſie
Land und Heerſtraßen, die Schienenwege der Eiſenbahnen Fahr und der gleichartigen Abtheilung eines angränzenden Kreiſes angeſchloſſen
Fußwege, Leinpfade, Ströme, Flüſſe, Bäche, Brunnen, ſchiffbare Kanäle, S. 7. Findet ſich in einem Kreiſe oder in einer Kreis Abtheilung
Häfen Werfte, Ablagen, Feſtungswerke Exerzierplätze, Kirchhöfe, Be nicht eine ausreichende Anzahl von vermeſſenen Feldmarken der im
gräbnißplätze, Spaziergänge, Luſt- und botaniſche Gärten b) lediglich zur H. 5 ad b. bezeichneten Kategorie vor, um durch die Feſtſtellung des
Bepflanzung öffentlicher Plätze, Straßen und Anlagen beſtimmte Baum durchſchnittlichen Steuerſatzes für den Morgen ein in Beziehung auf
ſchulen und die zur Uferbefeſtigung öffentlicher Ströme oder Flüſſe dienen Zuverläſſigkeit genügendes Reſultat zu erzielen ſo muß außerdem in
den Weidenpflanzungen 0) Königliche Schlöſſer und zum Gebrauche öf- nerhalb deſſelben Kreiſes oder derſelben Kreis Abtheilung noch der
fentlicher Behörden oder zu Dienſtwohnungen für Beamte beſtimmte Ge- Flächeninhalt einer angemeſſenen Anzahl eben ſolcher Feldmarken oder
bäude, als Militär, Regierungs, Juſtiz, Polizei-, Steuer und Poſtver- einzelner Grundſtücke von der verſchiedenſten Beſchaffenheit möglichſt
waltungs- Gebäude Kreis und Gemeindehäuſer Kirchen, Kapellen genau und nöthigenfalls durch Vermeſſung ermittelt werden. Das
und andere dem öffentlichen Gottesdienſte gewidmete Gebäude e) die Reſultat dieſer Ermittelung iſt der Berechnung des durchſchnittlichen
Dienſthäuſer der Erzbiſchöfe, der Biſchöfe, der Dom- und Kurat- oder Steuerſatzes für den Morgen (8. 5 ad b) mit zum Grunde zu legen.
Pfarrgeiſtlichen und ſonſtiger mit geiſtlichen Functionen bekleideter Perſo S. 8. Die nach den vorſtehenden Beſtimmungen 5 bis 7) er
nen der verſchiedenen Religionsgeſellſchaften; ferner der Gymnaſial Se forderlichen Ermittelungen und Repartitionen geſchehen für jeden Kreis
minar- und Schullehrer, der Küſter und anderer Diener des öffentlichen oder jede Kreis Abtheilung durch den Kreis Landrath oder einen von
Kultus; Bibliotheken, Muſeen, Univerſitäts- und alle andere zum Un der Bezirks Regierung zu ernennenden Bevollmächtigten unter Mit
terricht beſtimmten Gebäude Armen- und Krankenhäuſer, Beſſerungs-, wirkung einer Kommiſſion. Dieſe wird zu gleichen Theilen gebildet:
Aufbewahrungs und Gefängniß Anſtalten. Die Grundſteuerfreiheit der a) aus Beſitzern von Grundſtücken im Kreiſe oder in der Kreis Ab-
unter c bis g aufgeführten Gebäude erſtreckt ſich auch auf die dazu gehö theilung, welche der landesüblichen Grundſteuer unterliegen b) aus
rigen, mit ihnen in derſelben Befriedigung belegenen Hofräume und Gär- Beſitzern von Grundſtücken im Kreiſe oder in der Kreis Abtheilung,
ten. Eben ſo bleiben alle Brücken, Kunſtſtraßen, Schienenwege der Ei welche von der landesüblichen Grundſteuer ganz oder theilweiſe befreit
ſenbahnen und ſchiffbare Kanäle, welche mit Genehmigung des Staates ſind, und endlich c) aus ſolchen Perſonen, welche bei der Beſteuerung
von Privatperſonen oder Actien Geſellſchaften zum öffentlichen Gebrauche ſelbſt kein Jntereſſe haben dagegen ihrem Berufe nach als Sachver
angelegt ſind, von der Grundſteuer befreit. ſtändige mitzuwirken geeignet ſind. Die zu a bezeichneten Mitglieder

H. 3. Jn den beiden weſtlichen Provinzen werden die bisher von werden von den Ortsſchulzen der ländlichen Gemeinden im Kreiſe oder
der Grundſteuer befreiten Grundſtücke zu derſelben nach den Vorſchriften in der Kreis Abtheilung; die zu b gedachten von den Rittergutsbeſitzern
des Grundſteuer Geſetzes vom 21. Januar 1839 (Geſetz- Sammlung im Kreiſe oder in der Kreis Abtheilung und von den Vertretern der
für 1839 Seite 30 und folg.) veranlagt. Jnnerhalb der ſechs öſtlichen dazu gehörigen Kirchen, Pfarren Schulen und milden Stiftungen,
Provinzen kommen hierbei folgende Vorſchriften zur Anwendung ſofern dieſelben ſich im Beſitz ganz oder theilweiſe grundſteuerfreier

I. Für die dem platten Lande angehörigen Güter und Grundſtücke befinden, nach einfacher Stimmen Mehrheit gewählt.
Grundſtücke. Für die im Kreiſe oder in der Kreis Abtheilung belegenen Staats

S. 4. Die zur Zeit ganz oder theilweiſe grundſteuerfreien Güter und Domainen und Forſten beſtellt die Bezirks Regierung einen Vertreter
Grundſtücke werden vorläufig überall zu der jetzt landesüblichen Grund als Mitglied der Kommiſſion. Die zu o bezeichneten Kommiſſions-
ſteuer nach Maßgabe des in dem betreffenden Landestheil beſtehenden Mitglieder werden von dem Kreis Landrath oder Regierungs Bevoll
Steuer Syſtems herangezogen. Als die landesübliche gilt im Falle des mächtigten berufen. Die Anzahl der Kommiſſions Mitglieder iſt für
Zweifels diejenige Grundſteuer, welche auf der ihrer Zahl und ihrem Flä- j. den Kreis oder jede Kreis Abtheilung von der Bezirks Regierung
chenJnhalt nach überwiegenden Menge von bäuerlichen Grundſtücken des feſtzuſetzen.
demſelben Grundſteuer- Syſtem unterworfenen Landestheils durchſchnittlich S. 9. Die obere Leitung des Geſchäfts wird für jeden Regierungs
haſtet. Bezirk einem Regierungs Bevollmächtigten übertragen. Unter ſeinemH. 5. Die Steuer Veranlagung der bisher ganz oder theilweiſe be Vorſitz tritt eine Bezirks- Kommiſſion zuſammen, welche die Arbeiten
freiten Grundſtücke erfolgt kreisweiſe auf Grund ſummariſcher Ermitte der Kreis Kommiſſionen zu prüfen, für Beſeitigung der in demſelben
lungen. Zu dieſem Behufe iſt 1) in denjenigen Kreiſen, in welchen die ſich vorfindenden Mängel oder Unrichtigkeiten zu ſorgen, über vor
Regulirung der landesüblichen Grundſteuer fur die betreffenden Grund kommende Beſchwerden einzelner Betheiligten zu entſcheiden und die
ſtücke nach den bereits vorhandenen Grundſteuer Anlagen oder nach den Steuer Repartitionen der einzelnen Kreiſe oder Kreis Abtheilungen
geſetzlich feſtſtehenden Beſteuerungs Grundſätzen ohne Schwierigkeiten erfol- feſtzuſtellen hat. Zur Bildung dieſer Bezirks Kommiſſion wird von
gen kann, hiernach zu verfahren und die neu aufzulegende Steuer durch jeder Kommiſſion eines Kreiſes oder einer Kreis Abtheilung ein Mit-
die geordneten Behörden verhältnißmäßig feſtzuſtellen. 2) Jn denjenigen glied abgeordnet, und werden außerdem vom Regierungs Bevollmäch-
Kreiſen, in welchen es an einem ſolchen Anhalte fehlt, iſt a) der Flächen- tigten des Bezirks noch fünf Mitglieder berufen, welchen die im H. 8
Jnhalt der bisher ganz oder theilweiſe befreiten Grundſtücke unter Be zu o bezeichneten Eigenſchaften beiwohnen müſſen.
nutzung der zu beſchaffenden Materialien mit möglichſter Genauigkeit zu g. 10. Nach erfolgter Feſtſtellung der Steuer Repartition wird
ermitteln; b) von den der landesüblichen Beſteuerung im Sinne des das Geſammt Reſultat der in einem Kreiſe oder in einer Kreis Ab
H. 4 unterworfenen Feldmarken, deren FlächenJnhalt durch vorhandene theilung erfolgten Veranlagung der bisher ganz oder theilweiſe befrei
Vermeſſungen nachgewieſen werden kann, der durchſchnittlich auf den Mor ten Geündſtücke zur Grundſteuer öffentlich bekannt gemacht. Gegen
gen treffende Grundſteuerbetrag feſtzuſtellen c) der auf die Geſammtfläche Entrichtung des hiernach auf ſie fallenden Steuerbetrages werden die
der Grundſtücke zu a zu legende Steuerbetrag nach dem zu b ermittelten, Beſitzer ſolcher Grundſtücke von den etwa bis dahin unter verſchiede
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72 S nennnngen entrichteten geringeren Grundſteuer Beträgen ent
unden.

II. Für die Städte und die dazu gehörigen Feldmarken.
S. 11. Jn denjenigen Landestheilen, in welchen die zu den Städten

und deren Feldmarken gehörigen Gebäude und Liegenſchaften zwar übri-
gens nach den Grundſätzen der landesüblichen Grundſteuer, jedoch nach
einem geringeren Prozentſatz vom ſteuerbaren Ertrage als die ſteuerpflich
tigen Grundſtücke des platten Landes veranlagt ſind wird die Grundſteuer
der Erſteren einfach auf den von den Ortſchaften des platten Landes zu
entrichtenden Steuerſatz erhöht. Jn den nach H. 6 des Abgabengeſetzes
vom 30. Mai 1820 ſervispflichtigen ſo wie in denjenigen Städten wel
che gegenwärtig weder Servis noch Grundſteuer entrichten, erfolgt die
vorläufige Veranlagung zu letzterer nach folgenden Grundſätzen 1) Der
Flächeninhalt aller zu einer Stadt und deren Gemarkung gehörigen land
wirthſchaftlich benutzten Grundſtücke einſchließlich der ſtädtiſchen Gärten,
wird unter Benutzung aller zu beſchaffenden Materialien mit möglichſter
Genauigkeit ermittelt und in ſeiner Geſammtheit mit dem nach S. 5 zu 2
feſtzuſtellenden durchſchnittlichen Steuerſatz für den Morgen desjenigen
Kreiſes belegt, zu welchem die betreffende Stadt gehört oder innerhalb
deſſen ſie, ohne dem Kreisverbande anzugehören, belegen iſt. Die Ver-
theilung des ſich hiernach ergebenden Geſammtſteuer-Betrags auf die ein
zelnen der gedachten ſtädtiſchen Grundſtücke erfolgt demnächſt mit Rückſicht
auf die Größe und Güte des Bodens nach überſchläglicher Würdigung.
Die zu den ſtädtiſchen Wohnhäuſern gehörigen Gärten, ingleichen die
Obſt und Gemüſegärten dürfen bei dieſer Jndividual Vertheilung nie-
mals geringer als das beſte Ackerland in der ſtädtiſchen Feldmark in An-
ſatz gebracht werden. Bei Feſtſtellung des Geſammtflächeninhalts der hier-
her gehörigen Grundſtücke gelten hinſichtlich ſolcher Grundſtücke, welche
zur Holzkultur dienen oder nur dazu geeignet ſind, ſo wie derer, welche
ſich als ertraglos darſtellen einſchließlich der gewöhnlich mit Waſſer be
deckten Flächen die im S. 5 gegebenen Beſtimmungen. 2) Die mit Ge-
bäuden beſetzten Grundflächen in den Städten nebſt den zu dieſen Gebäu-
den gehörigen Hofräumen unterliegen mit Ausnahme der zu 6 dieſes Pa-
ragraphen gedachten einer beſonderen Beſteuerung nicht die erſteren wer
den jedoch ſämmtlich behufs Ausführung der Beſtimmungen zu 3 bis 6
nach Maßgabe ihres Flächeninhalts mit demjenigen Steuerbetrage veran-
ſchlagt, welcher nach der Beſtimmung zu 1 dem beſten Ackerlande in der
Gemeinde auferlegt wird. 3) Für die ſtädtiſchen Wohnhäuſer iſt der mitt-
lere jährliche Miethswerth nach den innerhalb der letzten 10 Jahre be
kannt gewordenen Miethsſätzen zu ermitteln und von der Hälfte dieſes
Miethswerthes der Betrag von 11 pCt. als Grundſteuer in Anſatz zu
bringen. Doch darf die hiernach feſtzuſtellende Grundſteuer niemals gerin-
ger ſein als a) wenn das Gebäude nur ein Erdgeſchoß hat, doppelt ſo
hoch, wenn das Gebäude außerdem noch ein Stockwerk hat, dreimal
ſo hoch, und c) wenn ſolches noch mehr Stockwerke hat, viermal ſo
hoch wie der für die Grundfläche des Gebäudes nach der Beſtimmung zu
2 veranſchlagte Steuerbetrag. Der im Dache oder bei flachen Dächern
zunächſt unter dem Dache befindliche Raum wird, wie derſelbe auch be-
ſchaffen ſein mag, niemals als ein Stockwerk angerechnet. 4) Eben ſo,
wie die Wohnhäuſer, werden zur Grundſteuer veranlagt: Schauſpiel
Ball Bade- und Geſellſchaftshäuſer, Kauf- und Kramläden, Gewölbe,
Comtoirs, Keller oder andere unterirdiſche Anlagen Speicher Remiſen,
Scheuern und Ställe, die nicht blos zum Betriebe der Landwirthſchaft be
ſtimmt ſind endlich Werkſtätten und Fabrikräume, welche ſich in Wohn-
häuſern oder den damit zuſammenhängenden Nebengebäuden befinden.
5) Ziegel und Kalkbrennereien, Hammer- und Hüttenwerke, Schmieden
und Schmelzöfen, Waſſer- und Windmühlen und alle ausſchließlich als
Werkſtätten oder zum Betriebe von Fabriken und Manufakturen einge-
richteten Gebäude ſind zwar ebenfalls nach der Beſtimmung zu 3 zur
Grundſteuer heranzuziehen jedoch darf der für ſolche Gebäude in Anſatz
zu bringende Steuerbetrag, je nachdem ein, zwei oder drei und mehr
Stockwerke vorhanden ſind, beziehungsweiſe den vier-, ſechs- oder acht
fachen Betrag des für die Grundfläche nach der Beſtimmung zu 2 veran
ſchlagten Steuerbetrages nicht überſteigen, wobei wegen des Dachraumes
auch hier die Beſtimmung zu 3 Anwendung findet. 6) Gebäude, welche
nur zum Betriebe der Landwirthſchaft alſo zur Unterbringung des Wirth
ſchaftsviehes, der Wirthſchaftsgeräthe und der Bodenerzeugniſſe beſtimmt
ſind, unterliegen einer beſonderen Beſteuerung nicht; vielmehr wird nur
deren Grundfläche mit demjenigen Betrage zur Grundſteuer herangezogen,
welcher nach der Beſtimmung zu 1 dem beſten Ackerlande in der Ge
meinde auferlegt wird.

H. 12. Die Veranlagung der Grundſteuer nach der Beſtimmung der
S. 11 zu 1 bis 5 wird in jeder Stadt durch einen von der Bezirks-Re
gierung zu ernennenden Bevollmächtigten unter Mitwirkung einer Kom-
miſſion bewirkt. Die Mitglieder der letzteren deren Anzahl nach Maß-
gabe der dieſerhalb von dem Finanz- Miniſter zu ertheilenden Jnſtruction
durch die Bezirks- Regierung feſtzuſetzen iſt, werden von der Gemeinde
Vertretung zu einem Dritttheil aus Mitgliedern derſelben, zu zwei Dritt-
theilen aber aus ſtädtiſchen Grundbeſitzern gewählt. Der Regierungs Be

vollmächtigte iſt befugt, außerdem noch einzelne Sachverſtändige zur Mit
wirkung bei den Veranlagungs- Arbeiten zuzuziehen.

S. 13. Die obere Leitung und Ueberwachung des Grundſteuer
Veranlagungs Geſchäfts in den Städten wird für jeden Regierungs
Bezirk dem nach H. 9 zu ernennenden Regierungs Bevollmächtigten,
die Prüfung der von den einzelnen ſtädtiſchen Kommiſſionen gefertig-
ten Arbeiten, die Sorge für Beſeitigung der in denſelben vorkommen-
den Mängel und Unrichtigkeiten, die Entſcheidung über vorkommende
Beſchwerden einzelner Betheiligten, ſo wie endlich die Feſtſtellung der
Steuer Repartitionen für die einzelnen Städte aber einer Bezirks- Kom
miſſion, bei welcher der RegierungsBevollmächtigte den Vorſitz führt,
übertragen. Die Bildung dieſer Kommiſſion erfolgt in der Art, daß
dazu die ſämmtlichen Städte eines Kreiſes zuſammen ſo wie diejenigen,
welche einen Kreisverband für ſich bilden, je ein Mitglied abordnen. Die
Wahl eines ſolchen, von mehreren Städten eines Kreiſes gemeinſchaft
lich abzuordnenden Mitgliedes geſchieht durch zu dieſem Behufe gewählte
Abgeordnete der betreffenden ſtädtiſchen Kommiſſionen

9. 14. Nach erfolgter Feſtſtellung der Grundſteuer-Repartition einer
jeden Stadt wird das Reſultat derſelben öffentlich bekannt gemacht und
wegen Einziehung der veranlagten Grundſteuer-Beträge die erforderliche
Anordnung getroffen von dem l1ſten des Monats aber, mit welchem die
Erhebung dieſer Grundſteuer eintritt, die betreffende Stadt von der
Fortentrichtung des ihr bisher obgelegenen Servis-Kontingents und der
etwa ſonſt noch entrichteten grundſteuerartigen Abgaben an die Staats
Kaſſe entbunden.

Allgemeine Beſtimmungen
F. 15. Die Koſten der Grundſteuer- Veranlagung nach den Vor

ſchriften dieſes Geſetzes fallen der Staats-Kaſſe zur Laſt. Die Mit-
glieder der Kommiſſionen erhalten die nach den allgemeinen Beſtim-
mungen feſtzuſetzenden Reiſe- und Tagegelder; die zu a und b im H. 8
gedachten, ſo wie die Mitglieder der ſtädtiſchen Kommiſſionen (SH. 12
und 13), jedoch nur dann, wenn ſie zum Zweck des Geſchäfts die Nacht
außerhalb ihres Wohnorts zuzubringen genöthigt ſind.

H. 16. Das noch hier und da beſtehende Recht der Gutsherrſchaften,
die Grundſteuer ihres Gutsbezirks einzuſammeln und im Ganzeu an die
betreffende Staats Empfangſtelle abzuführen (jus sub collectandi) wird
gegen Wegfall der dafür von den Steuerpflichtigen zu entrichtenden
Gebühren und der den betreffenden Gutsherrſchaften etwa noch oblie
genden Vertretungs-Verbindlichkeit hierdurch aufgehoben. Eben ſo wer
den diejenigen ſtändiſchen Verbände denen das Recht zur Einſammlung
gewiſſer Arten von Grundſteuern innerhalb ihres Bezirks zuſteht, ſowie
die Verpflichtung zur Abführung eines Theils der letzteren, als eines
von ihnen zu vertretenden Kontingents, an die Staatskaſſe obliegt, unter
Aufhebung jenes Rechts von dieſer Verpflichtung entbunden. Die be
treffenden Verbands Verhältniſſe ſind, ſo weit ſie ſich auf die Erhebung
und antheilige Verwaltung der Grundſteuer beziehen, aufzulöſen und
die auf die letzteren Bezug habenden Kataſter, Urkunden und Akten der
vom Finanz Miniſter zu beſtimmenden Behörde zu überweiſen. Jn dem
Verhältniß und in dem Betrage des den betreffenden ſtändiſchen Verbän-
den an dem bisherigen Grundſteuer-Aufkommen zuſtehenden Antheils
wird durch dieſes Geſetz nichts geändert das in dieſer Beziehung Nö
thige vielmehr durch beſondere Geſetze geordnet werden. Die Ablieferung
der Grundſteuer erfolgt künftig überall nach den allgemeinen dieſerhalb
beſtehenden Beſtimmungen unmittelbar an die dafür angeordneten oder
noch anzuordnenden Empfangs-Stellen. Die ſtädtiſchen Gemeinden ſind
ſchuldig, die nach S. 11 zu veranlagende Grundſteuer von den einzelnen
Steuerpflichtigen einzuziehen und in monatlichen Beträgen vor Ablauf
jeden Monats an die ihnen angewieſene Kaſſe abzuführen.

S. 17. Die Vorſchriften der in den verſchiedenen Landestheilen beſte
henden Grundſteuer Remiſſions Reglements finden, ſo weit dies bisher
nicht ſchon der Fall war, bis auf weitere Beſtimmung künftig auch auf die
Beſitzer bisher ganz oder theilweiſe grundſteuerfreier Güter und Grundſtücke
des platten Landes Anwendung. Hinſichtlich der Bewilligung von Remiſſio
nen für die nach S. 11 in den Städten zu veranlagende Grundſteuer wird
ein beſonderes Reglement erlaſſen werden.

S. 18. Ein Rechtsanſpruch auf Entſchädigung ſeitens des Staats für
die nach den Beſtimmungen dieſes Geſetzes zu entziehenden Grundſteuerfrei
heiten ſteht nur den Beſitzern ſolcher Güter und Grundſtücke zu, welchen
die Grundſteuerfreiheit mittelſt eines läſtigen Vertrags oder eines ſpeziellen
Privilegiums vom Staate unmittelbar verliehen iſt. Jnſofern in dem Ver
trage oder dem Privilegium in dieſer Beziehung nicht anderweite Beſtim
mungen getroffen ſind, bei denen es bewendet, wird der zwanzigfache Be
trag jder neu auferlegten Grundſteuer als Entſchädigung vom Staate ge
währt oder falls der betreffende Grundbeſitzer zu gewiſſen beſtändigen Geld
oder Natural Abgaben oder Leiſtungen privatrechtlicher Natur an den Do
mainen oder Forſtfiskus, als Berechtigten verpflichtet iſt demſelben ein
der neuen Grundſteuer gleichkommender Betrag an den gedachten Abgaben
oder Leiſtungen erlaſſen. Wird die Anerkennung eines derartigen Entſchä
digungs Anſpruchs im Verwaltungswege abgelehnt, ſo bleibt dem Beſitzer
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des betreffenden Guts oder Grundſtücks unbenommen, ſeine Anſprüche im
ordentlichen Rechtetwege zu verfolgen. Dagegen ſoll die Frage: ob und in
wieweit auch ſolchen Grundbeſitzern, denen ein Rechtstitel der gedachten Art
nicht zur Seite ſteht, bei Aufhebung der ihren Beſitzungen bisher zugeſtan-
denen Steuerfreiheit, um ihnen den Uebergang in das neue Verhältniß zu
erleichtern, beziehungsweiſe fie vor unverhältnißmäßigen Verluſten zu bewah
ren, eine billige Entſchädigung oder eine Erſtattung der ihnen aufzuerlegen
den neuen Grundſteuer für eine beſtimmte Reihe von Jahren zu gewähren
ſein dürfte, durch beſondere geſetzliche Beſtimmung entſchieden werden, ſo
bald ſich die ſpeziellen Veranlagungs Reſultate der nach dieſem Geſetz auf
zulegenden neuen Grundſteuern vollſtändig überſehen laſſen.

C. 19. Die Beſitzer von Lehen- und FideikommißGütern, denen nach
Auferlegung einer neuen oder erhöhten Grundſteuer in Gemäßheit der Be
ſtimmungen dieſes Geſetzes hypothekariſch eingetragene Schuld Kapitalien
gekündigt werden ſollten find befugt, an Stelle der letzteren andere Dar-
lehne ohne Konſens der Agnaten, Anwärter oder ſonſtigen Intereſſenten
aufzunehmen.

H. 20. Für die Sicherheit desjenigen Theils der zur Zeit der Verkün
digung dieſes Geſetzes auf den Rittergütern der öſtlichen Provinzen haften
den Pfandbriefs Schulden welcher in Folge der aufzuerlegenden neuen oder
erhöhten Grundſteuer hinter die reglementsmäßig als Real- Sicherheit zu be
ſtellende Werthsquote der betreffenden Güter (die erſte Hälfte, beziehungs-
weiſe die erſten zwei Dritttheile des grundſätzlich ermittelten Gutswerths)
zurückgeſetzt wird, übernimmt der Staat den einzelnen Kredit Anſtalten
gegenüber die Garantie dahin daß er volle Entſchädigung für alle bei Sub-
haſtationen oder ſonſt an dieſem Theil der Pfandbriefs Schulden entſtehende
Verluſte gewährt von denen nachgewieſen werden kann, daß ſie durch die
eingetretene Erhöhung der Grundſteuer herbeigeführt worden ſind.

S. 21. Der Finanz Miniſter iſt mit der Ausführung dieſes Geſetzes
beauftragt und hat die erforderlichen weiteren Anweiſungen zu erlaſſen.

Vermiſchtes.
Jn London und St. Katharina's-Docks liegen augen-

blicklich nicht weniger als 134 nach Auſtralien, NeuSeeland und
Port Natal beſtimmte Auswanderungsſchiffe, an Tragfahigkeit
9183 Tonnen; ſie werden aus England allein etwa 1200 Paſs-
ſagiere mitnehmen. Die Kajütenpaſſagiere werden, wie es
ſich von ſelbſt verſteht, von einem Proviantmeiſter bedien die
anderen haben für ſich ſelbſt zu ſorgen, was die kleinen Be
quemlichkeiten des täglichen Lebens belangt. Alle Paſſagierſchiffe
haben zwei Verdecke oder ſtellen wenigſtens durch Planken in-
terimiſtiſch ein zweites Deck her. Die Zwiſchendecke ſind 6 7
Fuß hoch, auch iſt durch viele Luken mit Glasſcheiben hinläng-
lich für Lüftung geſorgt. Die Zwiſchendeck-Paſſagiere pflegt
man in der Regel in Sectionen von 8 12 Menſchen einzu-
theilen, von denen jede einen der Paſſagiere als Obmann er-
hält dieſer hat vorzugsweiſe auf Qualität und Quantitaät der
gelieferten Lebensmittel zu ſehen. Jn Liverporl betrug im
vergangenen Jahre die Geſammtzahl der Auswanderer 153,900
Perſonen, wovon 147,745 nach den Vereinigten Staaten,
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4630 nach Kanada, 141 nach Weſtindien, 81 nach Weſt-Afrika,
46 nach dem Kap, 13 nach Hong-Kong und 673 nach Au-
ſtralien gingen. Sie wurden in 565 Schiffen befördert, wovon
nur 11 Schaden litten und 1 verbrannte mit Verluſt von Men
ſchenleben.

Der wiener-trieſter Poſtwagen wurde am Dreikönigs
tage am Gabriker Berge in der Nähe von Senoſetſch ſpät am
Abende zum Anhalten gezwungen da eine furchtbare Borag
und ein ungeheures Schneegeſtöber jedes Weil erfahren unmög-
lich machte. Der Conducteur David Spalda ließ die Pferde
ausſpannen und ſandte den Poſtillon nach dem Orte zurück.
Dieſer ſuchte Hülfe, allein Niemand wollte ſein Leben dem
fürchterlichen Elemente Preis geben. Funf Männer, welche der
Conducteur ſchon früher als Anhalter mitgenommen hatte, harr
ten mit den Paſſagieren rathlos am Poſtwagen. Endlich wagte
ſich der ſenoſetſcher Amts-Gerichtsdiener Gullin in den Sturm
und gelangte glücklich zum Poſtwagen. Die Paſſagiere waren
ein k. k. Major, ſeine Gattin und zwei Kinder von 9 und 11
Jahren. Der Wagen ſtak bereits bis über die Räder im Schnee.
Die Paſſagiere getrauten ſich nicht, denſelben zu verlaſſen
denn Bora und Schneewehen nahmen von Minute zu Minute
zu. Gullin und die 5 Anhalter wateten bis zum Wirthshauſe
am Berge. Da letztere ſchon ganz erſtarrt waren, ſo begab
ſich Gullin allein nach dem Dorfe Sinadolle und fand 5 mu
thige Jnſaſſen, welche ſich mit ihm durch das Wetter bis
zum Poſtwagen durchkämpften. Das ganze Fuhrwerk war
ſchon verſchneit, die in Todesangſt ſchwebenden Paſſagiere wur
den herausgeholt; Gullin trug die zwei Kinder und die An-
deren unterſtützten den Major und ſeine Gattin. Der Con-
ducteur Spalda verließ den Wagen um keinen Preis; er wollte
von dem ihm anvertrauten Gute nicht ſcheiden. Nach einigen
Stunden, als das Wetter nachgelaſſen hatte, wühlten ſich die
früheren Rerter zum zweiten Mal bis zum Poſtwagen durch
und fanden ihn in einem Pelz gehüllt im Wagen. Er war
noch am Leben.

Jm 22. Bezirk des Saalkreiſes (Wettin) wurden zu
Wahlmaännern gewahlt in der

1. Abth.: Rathmann Helbig, und
Amtsrath Meyer in Wettin.

2.. Sanitätsrath Dr. Müller, und
Markſcheider Märker in Wettin.

3. Bergmeiſter Hoffmann, und
Zimmermeiſter Kehling in Wettin.

e 9 7 3 s tv e8 Tkennen et. eeeeeeeeeeeeeeeScceee—cgegeree—mm—Bekanntmachungen. Acker 6 Ruthen Wieſe, jett Feld m) Acker 8 Ruthen Feld Nr. 1619,
Nr. 1897b, taxirt auf 600

Nothwendige Subhaſtation. 15 Acker 13 Ruthen Feld am Hol-
lebener bis an den Lauchſtäaädter

Folgende dem Oekonomen Gottli eb Weg Nr. 1452, geſchätzt auf 150
e zu Teutſchenthal zugehörige 137, Acker 6 Ruthen Feld am Bos
Realitäten, als: h dorfer und Keulenraine Nr. 1159,
a) die bei Teutſchenthal sub Nr. 111 taxirt auf 180

belegene Ziegelei und Kalkbrennerei nebſt Acker 13 Ruthen Feld Nr. 1172,
5 Morgen 51 [Ruthen Wieſe, worauf taxirt auf 30
Ziegelerde ſteht, Nr. 1901, 1902a und 3/, Acker 30 Ruthen Feld Nr. 1175b,
1902b und 1903 des Flurbuchs, ab- taxirt auf 75
geſchätzt auf 6310 A 15 Acker 7 Ruthen Feld hinterm Wein-

b) ein Plan von 55 Morgen 8 Ruthen berge Nr. 1459 a, geſchätzt auf 75
in Oberteutſchent haler Flur, nach Acker 9 Ruthen Feld überm Grapp-
dem Hypothekenbuche Hufe Landes raine Nr. 1656, geſchätzt auf 75
Nr. 802. 856. 936 und 937, ſo wie Kk) 1 Acker 10 Ruthen Feld Nr. 1659 b
31 Viertellandes Feld Nr. 9. 63. 277 a. und 1659 geſchätzt auf 150
277 b. 933. 1014 und 1015, taxirt auff Acker 5 Ruthen Feld Nr. 1733
3302 20 und reſp. 1734, taxirt auf 90

taxirt auf 85
m) Acker 312/, Ruthen Feld Nr. 1732,

taxirt auf 40
o) 2 Acker Feld am Bosdorfer und

Keilraine Nr. 1179a und 1179b, ta-
xirt auf 180

p) 2 Acker Feld unterm Gericht Nr. 1215,
taxirt auf 180

4) 4 Acker Feld am Bosdorfer und
Keilraine Nr. 1178 a und 1178b, ta-
xirt auf 360

r) 2 Acker Feld unterm Gericht Nr. 1217b,
taxirt auf 180

s) 3 Acker Feld daſelbſt Nr. 1220 a, ta
xirt auf 225

t) 2 Acker Feld daſelbſt Nr. 1218, taxirt

auf 150 ßu) Acker Feld am Holleber Wege
Nr. 1728b, taxirt auf 40
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v) 1 Acker Feld unterm Gericht Nr. 1230, Fertige Damenblouſen, ſehr bequem, von 2 R 5 an, eine große Parti“
taxirt auf 80 Brillantinen, klein und groß karrirt, in Wolle, in der Wäſche echt, zu dem noch

und zwar die Grundſtücke von p bis w zu nie dageweſenen Preiſe, die Elle von 3 9 an, Schlummerrollen das Stuck.
dem noch nicht dismembrirten Gute Nr. 59
gehörig, ſollen an hieſiger Gerichtsſtelle in
dem Geſchaftszimmer Nr. 5 auf

den 8. Mai 1850 Vormittags 11 Uhr
vor dem Obergerichts- Aſſeſſor Thümmel
im Wege der nothwendigen Subhaſtation
öffentlich an den Meiſtbietenden verkauft
werden.

Taxe und Hypothekenſchein können in
unſerer Regiſtratur eingeſehen werden.

Halle a/S., am 2. October 1849.
Königl. Kreisgericht, I. Abtheilung.

Bekanntmachung.
Die zum Nachlaſſe des im November

vorigen Jahres hier verſtorbenen Fracht-
fuhrmanns Johann Gottfried Ben-
jamin Urlau gehörigen Mobilien an
Betten, Waſche, Haus und Wirthſchafts
gerathſchaften, fünf in gutem Stande be
findliche Frachtwagen, ſo wie eine bedeu-
tende Partie Ketten, Geſchirre und ſon-
ſtige Effekten, ſollen

Dienstag den fünften März d. J.
und folgende Tage von früh 9 Uhr an,
im Urlau'ſchen Hauſe auf dem Sitzen-
plans, meiſtbietend gegen alsbaldige baare
Bezahlung verkauft werden, wozu man
Kaufluſtige hierdurch einladet.

Jena, am 5. Januar 1850.
Großherzogl. ſächſ. Stadtgericht

daſelbſt.

Verkauf oder Verpachtung.
Das in der Brauhausgaſſe hierſelbſt

gelegene ehemals Poſthalter Sach ß 'ſche
ſehr geräumige Grundſtück, welches meh-
rere Wohnungen, Scheunen und ſonſtige
Raume für 10 Hufen Feld, Stallung für
20 bis 28 Pferde, geraumige Schuppen,
großen Hof und Garten enthält, in welchen
bisher eine bedeutende Landwirthſchaft,
Frachtfuhrwerk, auch früher Poſthalterei

15 große rohe türkiſche Bettdecken das Stück 1 5 die ſchnell vergriffe
nen 34/, großen ſchwarzen Umſchlagetücher
kommen bei

das Stück zu 25 ſind wieder ange
Wittwe H. Ernsthal.

Grundſtück- Verkauf.
Durch den unlaängſt erfolgten Tod mei-

nes ſel. Vaters, des vormaligen Kauf-
mann Herrmann in Leipzig, muß ich
nun meine daſelbſt ſeit Jahren beſitzenden
6 Hauſer ſelbſt adminiſtriren, welches mei
ne Perſon ſehr in Anſpruch nimmt, und
ſehe mich veranlaßt, dieſelben einzeln zu
verkaufen, ſtelle die beſten Bedingungen
hinſichtlich der Zahlung dieſelben können
ſogleich beſehen und im günſtigen Falle
übernommen werden. 1) Ein Gaſthof mitt-
lerer Groöße, nahe der Eiſenbahn, an der
Promenade mit vielen Logis, Stallung,
Garten und 6 Vermiethungen; daran ſtößt
2) ein Haus, mit Reſtauration gr. Gar
ten, Hofraum, Stallung, Niederlagen zu
einem Speditionsgeſchäft u. 4 Vermiethun
gen. 3) Ein gr. Doppel-Haus, mit Kaufs-
mannsgeſch. priv. Backrecht, Reſtaura-
tion u. einigen 20 Vermiethungen. 4) Ein
Haus mit gr. Deſtillationsgeſch. u. dgl.
4 Vermiethungen. 5) Ein Haus in der
beſten Meßlage, mit 3 Kaufmanns-Gewol-
ben u. dgl. 12 Vermiethungen. Saämmt-
liche Häuſer ſind größtentheils maſſiv und
gut erbaut, im beſten Stande erhalten und
rentiren auch ſehr gut. Jntereſſenten mo-
gen ſich gef. direct an mich wenden, an
den Rittergutsbeſitzer Herrmann in
Zſcherben bei Halle.

Zur meiſtbietenden Verpachtung des der
Gemeinde Giebichenſtein gehoörigen, ne
ben dem Lehmann'ſchen Garten, ohn-
weit der Weintraube belegenen Steinbruchs
iſt von uns ein Termin kommenden 2. Fe-
bruar Nachmittags 1 Uhr im Gaſthofe
„„Zum Mohr hierſelbſt angeſetzt, wozu
Pachtluſtige hierdurch eingeladen werden.

Die Bedingungen ſind vorher bei dem

2 große Arbeitspferde mit Geſchirr, ſo
wie ein ſtarker 4zoölliger Leiterwagen ſtehet
zu verkaufen im Gaſthof „Zur goldenen
Kugel.“

Königs-Waſch- und Badepulver.
Dieſes billige vorzügliche Waſchmittel,

welches, frei von allen ſcharfen Beſtand
theilen, ungemein wohlthätig auf die Haut
wirkt, indem es dieſelbe bis in die inner-
ſten Poren reinigt und ſie zart und weiß
macht, empfiehlt in Schachteln mit Ge
brauchsanw. à 3 0. HMaring.

Oeffentliche Aufforderung.
Der Schuhmachermeiſter Zeſewitz von

hier, wird, da ſein dermaliger Aufenthalt
nichr zu ermitteln geweſen, hierdurch auf-
gefordert, zur Eröffnung des, wegen Er-
regung von Aufruhr auf der Straße ge
gen ihn gefällten Urtheils, ſofort bei dem
unterzeichneten Gericht ſich zu melden.

Zugleich werden die betreffenden Ge-
richts und Polizeibehörden erſucht, auf
den c. Zeſewitz, deſſen naheres Signa-
lement nicht angegeben werden kann,
zu vigiliren und ihn im Betretungsfalle
hieher zu dirigiren.

Halle a/S. am 18. Januar 1850.
Königl. Kreisgericht, J. Abtheilung.

Der Polizei-Richter.
Thümmel.

en Sre

So eben empfing ich wieder eine Sen
dung ſchöner und moderner

Ballkränze,
Cotillons-Bouquets u. Orden.

F. W. Nortzel.

betrieben worden, wird im Ganzen oder Schulzen Waſſermann einzuſehen. Alle Sorten hin die einzelnen früher beſtandenen vier Gebieten den 25. San 1850. n e
Gehöfte getheilt, zum Verkauf geſtellt Der Orts- Vorſtand. Gold unv Si a 8oder in Ermangelung annehmbarer Gebote empfiehlt F. W. Nortzemit der Landwirthſchaft auf mehrere Jahre Haäuſer ſind gegen 300 Anzahlung

e m e ä Die DioramenZu dieſem Ende iſt zum 12. Februar 1200, 1000, 600, 300 und 200 Zu mfruh 10 Uhr im Grandſtück ſelbſt ein Auszuleihen durch A. Kuckenburg, Nr. im Saale des „goldenen Pflugs
Termin anberaumt, auch wird der Herr 255. r täglich W ren wer t ſtAdminiſtrator Huth daſelbſt Auskunft Ein großer dunkelrother Zuchtbulle, drei geehrten Pubükume 3 K
jeder Art perſönlich ertheilen oder etwaige Jahr alt, gut genahrt, ſteht zum Ver- s ſtellt A. Herbſt 7
frühere Gebote entgegennehmen. kauf bei G. Koch in Gorsleben. s

Die Uebergabe kann am 1. März er Ein junger Menſch von guter Erzie Gummi-Ueberſchuhe werden beſohlt und
folgen. hung kann ſofort oder zu Oſtern in die nach jeder beliebigen Größe und Breite c

Halle a. d. S., d. 15. Januar 1850.
Die Sachß'ſchen Erben.

Lehre treten bei F. A. Reuſcher, große façonnirt und alte werden gekauft Stroh-
Klausſtraße Nr. 908. hofſpitze Nr. 2110. Fr. Lehnig.
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Hiermit erlaubt ſich der Unterzeichnete, ein reſp. Publikum auf ſein durch die hohen Sanitätsbehörden in Berlin, Paris,

Hamburg, St. Petersburg, München, Leipzig, Dresden und in vielen anderen Hauptſtädten geprüftes, in allen Welttheilen
bewährtes und fort und fort ſich bewährendes Schweizer-Kräuter- Oel ergebenſt aufmerkſam zu machen. Es dient
daſſelbe nicht nur als ein treffliches Erhaltungsmittel der Haare, indem es den Haarboden in geſchmeidigem und geſundem Zu-
ſtande erhält, und ſo dem Haare einen zarten ſeidenartig glanzvollen Charakter ertheilt, weshalb es auch langſt ſchon an allen
fürſtlichen Höfen Eingang gefunden, ſondern es vermag auch, wie die vielen alten und neuern, den Flaäſchchen beigegebenen
gerichtlich legaliſirten Zeugniſſe beurkunden, einen Haarwuchs der bereits ſchon im Erſterben iſt, wieder neu zu beleben und
deſſen jugendliche Friſche und Schönheit, wenn überhaupt noch Huülfe möglich iſt, wieder herzuſtellen.

K. Willer,im Hardthurm bei Zürich, früher in Zurzach.
Neue entſcheidende Beweiſe der vortrefflichen Eigenſchaften dieſes achten Schweizer Kräuter-Oels liefern nachſtehende zwei

Abſchriften der Schreiben von Herrn M. Lecourt, Rentier in Paris, und von Herrn Ernſt Bärwaldt in Dresden.
Ueberſetzung.

Herrn Chriſtoph von Chriſtoph Burkhardt in Baſel.
Vor einigen Jahren, auf einer Reiſe in der Schweiz, hatte ich Gelegenheit, von dem K. Willer'ſchen Schweizerkrauteröl

Gebrauch zu machen, deſſen Hauptniederlage bei Jhnen iſt; ich habe mich gut dabei befunden. Eines meiner Kinder verliert
in Folge einer Krankheit ſeine Haare ſo ſehr, daß ich furchte, es werde gänzlich kahl werden. Ueberzeugt, daß das Willer'ſche
Oel, das ich ſelbſt mit Erfolg erprobt habe, dem Verluſt der Haare meiner Tochter Einhalt thun, und diejenigen welche
verloren gegangen ſind, wieder wachſen machen wird, erſuche ich Sie, mir durch die Diligence, d. h. auf dem kürzeſten Wege,
ſechs Flaſchen des genannten Oeles zu ſenden, unter Nachnahme des Betrags der Factura, den ich beim Empfang des Kiſt
chens berichtigen werde. Jch bitte, keine Zögerung in der Ueberſendung eintreten zu laſſen und mir den Abgang des Kiſtchens
durch die nächſte Poſt anzuzeigen.

Jn dieſer Erwartung habe ich die Ehre, Sie zu grüßen. M. Lecourt,
Paris, den 6. Mai 1849. Nr. 24 Straße Thevenot.Daß vorſtehende Ueberſetzung mit dem mir vorgelegten Originalbriefe des Herrn M. Lecourt, Rentier, in Paris, wortlich

ubereinſtimme, beurkundet:

Bafel, den 19. Mai 1849. T. Auguſt Chriſtoph Heitz, Notarius.
Herrn K. Willer im Hardthurm bei Zurich. Dresden, den 18. Juli 1849.Auf mein Ergebenes vom 15. Juni a. e., mit welchem ich Sie zur Ergänzung Jhres Commiſſionslagers um gefallige Zu

ſendung einer Partie Jhres Kräuteröls erſuchte, höflichſt Bezug nehmend, bedaure ich, bis heute noch ohne Verſendungs-
anzeige geblieben zu ſein, und ich kann bei der von Jhnen ſeit 16 Jahren gewohnten Pünktlichkeit nur glauben, daß mein
oben erwahnter Brief Jhnen nicht zugekommen iſt oder es Jhnen gänzlich an dieſer Waare mangelt; ich habe inzwiſchen
nicht nur gänzlich mit Jhrem Oele geräumt, ſondern eine große Anzahl Käufer auf das Eintreffen Jhrer neuen Sendung faſt
räglich zu vertröſten, auch ſind einige dreißig Flaſchchen bereits feſt bei mir beſtellt, welche ich den geehrten Beſtellern ſofort
nach Ankunſt zuzuſenden habe; ich bitte Sie, mein geehrter Herr Willer, daher recht dringend, mich nun ja guütigſt unge
ſaumt wenigſtens mit ein paar hundert Flaſchchen Jhres Oeles zu verſorgen, damit ich wieder damit dienen kann. Obgleich
in neuerer Zeit immer mehr ſogenannte Haaröle in Handel kommen, und davon große Ausbietungen gemacht werden, ſich auch
wohl Mancher zu einem Verſuch damit verleiten läßt, ſo mache ich zu meiner Freude fortwährend die Erfahrung, daß man
immer wieder zu Jhrem Fabrikat die Zuflucht nimmt und das K. Willer'ſche Schweizer-Kräuter-Oel vor allen an-
dern derartigen Mitteln den Vorzug behalt; ich freue mich Jhnen dies ſagen zu koönnen, ſo wie daß ich von hier und aus-
wärts die geachtetſten Abnehmer, unter andern ſelbſt eine Dame in meinem Hauſe habe, welche Jhr ſo beliebtes Krauteroöl
nicht nur zur Erhaltung ihres ſchwachen Haares, ſondern auch zur Befreiung der ſehr läſtigen Kopfgicht mit großem Er-
folg anwendet. Bei den mir oft mitgetheilten ſehr günſtigen Urtheilen über die gute Wirkſamkeit Jhres Schweißzerkräuteroöls
würde es mir auch gelingen, ſo manches Zeugniß daruüber ausgeſtellt zu bekommen, es iſt dies jedoch ein Verlangen, das ich
nicht gern ſtelle, und mag uns nur immer die ſo lebhafte Frage darnach dafür entſchädigen.

Ich bitte Sie nochmals um ſchleunigſte Zuſendung und empfehle mich Jhnen mit Ergebenheit
sig. Ernſt Bärwaldt.

Für richtige Abſchrift dieſes mit den Poſtſtempeln von Dresden und Augsburg vom 20. und 22. Juli 1849 verſehenen
Briefes bezeugt

Außerſihl, den 11. December 1849. J. H. Gugolz, Gemeindammann.
Weit entfernt, ein prahleriſches Wundermittel, und zwar ſelbſt für Kopfſchmerzen aus dieſem nützlichen Haaröle machen zu wollen be

merkt der Produzent hiebei, daß er ſelbſt nicht an eine eigentliche direkte Heilkraft in dieſem Sinne glaube und daher faſt Anſtand genommen habe,
obiges Zeugniß mit einrücken zu laſſen. Einzig das viertägige gründliche Reinigen des Kopfes könnte bei Anwendung des Oeles hierbei vielleicht
Manchem, der an gewiſſen Kopfſchmerzen leidet, zuträglich oder gar heilſam ſein ſo wie auch das Reinigen ſicher auch eine nothwendige Unter
ſtützung für den Haarwuchs iſt, indem es die Haut ſtets rein hält, hiedurch die Tranſpiration des Kopfes befördert, und ſo eben auch dem ganzen
Kopfhautſyſtem produktive Energie ertheilt. Wird nun durch Anwendung des Kräuteröles zugleich Haar und Haarboden vor Austrocknung bewahrt,
und dieſe beſogte Energie noch ganz beſonders angeregt und unterſtützt, ſo iſt es eben kein Wunder wenn der durch Waſchen geſünder gewordene

Haarboden auch fruchtbar wird. K. Willer.Von dieſem KraäuterHaaröl iſt nur der alleinige Verkauf bei Herrn Friedr. Wilh. Dal-
chow in Halle, das halbe Flacon 172/ Sgr. und ein Ganzes I Thlr. 5 Sgr.

K. Willer im Hardthurm bei Zuürich in der Schweiz
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Bericht des Abgeordneten Duncker.

An meine Wäßhler.
(Fortſetzung.)

enſelben Grundſatz der Selbſtregierung, wie bei derAiphe- a die Verfaſſung für alle Kreiſe des Staatslebens,

für die kleinen politiſchen Verbände wie für den geſammten
Staatsverband feſt. Die Gemeinden, Kreiſe und Provinzen
ordnen ihre beſonderen Angelegenheiten durch ihre gewählten
Vertretungen, „deren Beſchlüſſe durch die Vorſteher der Pro
vinzen, Bizirke und Kreiſe ausgeführt werden Für die Ge-
meinde iſt das Recht der Wahl des Vorſtehers gewahrt, aber
das ebenſo nothwendige Recht des Staats, dieſe Wahlen zu
beſtätigen, iſt „erſt durch die Reviſion in die Verfaſſung hinein-
gebracht, deſſen nähere Beſtimmung aber der Gemeinde
Ordnung überlaſſen worden. Das Gebäude der Gemeinde
Kreis und Provinzialvertretung ſchließt und ſichert die Spitze,
die Vertretung des geſammten Volkes. Dieſe ſoll nach dem
gegenwärtigen Wahlgeſetz aus Klaſſenwahlen hervorgehen.
Anſere Partei hält dieſe Wahlart nicht für zweckmäßig abge-
ſehen von dem indirecten und verwickelten Verfahren, von der
durchaus ungleichen, in allen Gemeinde und Urwahlbezirken ver
ſchiedenen Abgrenzung und Zutheilung des wichtigſten politiſchen
Rechtes, geſtattet dieſe Wahlart der Verwaltung in der Zu
ſammenlegung der Bezirke einen bedeutenden Einfluß auf
die Richtung der Majoritäten. Jndeß müſſen wir zugeben,
daß ein Abgehen von dieſem Syſtem wiederum einen neuen
Verſuch machen hieße, der beſonders deswegen nicht wünſchens-
werth ſ.i, weil noch für das deutſche Volkshaus das Klaſſen-
ſyſtem vorgeſchrieben ſei, weil das Parlament unzweifelhaft ein
Reichswahlgeſetz erlaſſen werde und dieſes dann für die Glieder des
Bundesſtaates maßgebend werden müſſe. Neue Bahnen zu betreten
ſei darum in dieſem Augenblicke am wenigſten wunſchenswerth. So

geſchah es, daß auch ein Theil unſerer Partei für die Beibehaltung des
Dreiklaſſenſyſtem ſtimmte.

Größere Schwierigkeiten und ſehr ausgedehnte Debatten
verurſachte die Zuſammenſetzung der erſten Kammer. Wic

wünſchten nichts dringender, als aus der gegenwärtigen provi-
ſoriſchen Bildung der erſten Kammer, welche ſich nicht als ſehr
zweckmäßig bewährt hatte, herauszukommen. Der Beruf einer
erſten Kammer liegt nicht bloß darin, eine zweite Jnſtanz der Bera
thung zu bilden und dieſe dadurch vielſeitiger und das Endergebniß
reifer zu machen ihre politiſche Aufgabe iſt vielmehr die: zwiſchen
ver zweiten Kammer und der Krone, zwiſchen Volk und Regie-
rung die Entſcheidung zu geben, indem ſie auf dieſe oder auf jene

Seite tritt. rſte
ſie legt das Veto für die Krone ein gegen Beſchlüſſe der Volks-
kammer welche ſie für gefährlich und unheilbringend erachtet,
ſie ſtellt ſich auf die Seite der zweiten Kammer, wenn die Re
gierung nothwendigen und nützlichen Anträgen und Maaßnah-
men derſelben ſich widerſetzt; ſie ſoll kein Damm, kein Hemm-
ſchuh ſein für die Entwickelung des Volkes wie die excluſiv
Conſervativen wollen, ſondern ein wohlthaätiger Regulator
des politiſchen Proceſſes.

Das naturgemäß gegelene, durch das Weſen des Staates
indicirte Element fur eine ſelche Entſcheidung und Regulirung
des politiſchen Lebens, iſt die zwiſchen dem demokratiſchen und
monarchiſchen El ment in der Mitte ſtehende Auriſtokratie. Aber
nicht bloß Geſchlecht und Grundkeſitz, auch Gelobeſitz, Vermo-
gen, bewährtes Vertrauen, bewahrte Geſinnung: alle hervor-

Die erſte Kammer iſt das Schiedsgericht im Staate,

S

ragenden Elemente in der Geſellſchaft ſind ariſtokratiſch, ſind
ihrer Natur nach vermittelnd zwiſchen Krone und Volk. Fur
die vermittelnde Entſcheidung iſt aber vor Allem nöthig, Unab-
hängigkeit der Geſinnung Unabhängigkeit von oben und von
unten. Dieſe iſt nicht Eigenthum eines Standes, ſie iſt Eigen-
ſchaft des Charakters aber ſie iſt dem großen auf ſich ſelbſt ge
ſtellten dauernden Beſitz, den großen Grundeigenthumern am
leichteſten gemacht. Von der Noth des Erwerbes und des taäg
lichen Lebens befreit, ungeſtort von beengender Sorge um Bewirth-
ſchaftung und um Haus und Hof, iſt dieſe Klaſſe im Staate vor-
zugsweiſe in der Lage, ſich den allgemeinen vaterlandiſchen Din-
gen mit freiem, unabhangigem und edlem Sinn hinzugeben die
Ereigniſſe, die Aufgaben des Staates in anderer Art und in
größerem Ueberblick aufzufaſſen, als die, welche im Schweiß
des Angeſichts ihr Brod erwerben müſſen. Wird die erſte Kam
mer aus ſolchen Grundbeſitzern gebildet, ſo hat die Geſammtver-
tretung davon auch den Vortheil, daß alle Angelegenheiten und
Vorkommniſſe des Staats von den verſchiedenſten Ausgangs-
punkien und Standpunkten her gewürdigt und erwogen werden
können. Es iſt endlich für unſere Verhältniſſe in Preußen nicht
zu überſehen, daß durch eine ſolche Bildung der erſten Kammer,
viele dem conſtitutionellen Leben noch widerſtrebende Elemente
dieſem Syſtem gewonnen werden koönnten.

Aber auch außerdem ſprechen gewichtige Gründe für griſto
kratiſche Zuſammenſetzung der erſten Kammer. Nur bei einer
erblichen erſten Kammer kann der Schwerpunkt der Geſammt-
vertretung in die zweite Kammer fallen, wie es Sinn und Ab-
ſicht der conſtitutionellen Staatsform erfordert. Nur dann iſt
die Majorität der zweiten Kammer fur die Verwaltunz maaß-
gebend, wenn in rer zweiten allein das geſammte Volk vertre-
ten iſt, nur dann kann die Steuerbewilligung der zweiten Kam
mer allein gehören, wenn die erſte Kammer Niemanden als ſich
ſelbſt oder die ariſtokratiſchen Elemente des Staates für ſich ver
tritt. Sind beide Kammern dagegen Wahlkammern, vertreten
beide das Volk einmal in dieſer, das andere Mal nach jener
Richtung, ſo werden auch beide Kammern gleich viel gelten
müſſen. Vertreten beide die ganze Maſſe der Steuerpflich. igen,
ſo werden auch beide die Steuern genehmigen müſſen und kein
Miniſterium würde in dieſem Falle der Majorität der zweiten
Kammer allein weichen, es würde abwarten bis auch die Ma-
joritat der erſten Kammer jener der zweiten beitraäte. Jn der
einen Kammer geſchlagen, würde die Werwaltung ſich immer hin-
ter die andere zurückziehen und eine gefährliche Doppelſtellung

einnehmen koönnen.

geboten. Eine ſolche wurde auch von der rechten Seite des
Hauſes mit Entſchiedenheit geforbert, wenn auch aus anderen
Gründen und Motiven als die, welche ſo eben von unſerm
Standpunkte aus angeführt worden ſind.

Dennoch glaubten wir nicht zur Bildung einer Pairskam
Folgendes waren die Gründe, welche

4

mer ſchreiten zu durfen.
uns leiteten:

Niemand kann verkennen, daß die Gedanken, welche die
Gegenwart bewegen, daß die Erſchütterungen, welche wir jüngſt
erlebten, andere Zwecke und Ziele im Auge haben als ariſtokra

Durch Erwägungen dieſer Art ſchien die Zuſammenſetzung
der erſten Kammer aus ariſtokratiſchen und erblichen Elementen

35 e e e e

r W 25



15

tiſche Bildungen und Staatsformen. Niemand kann laugnen,
daß mit ſolchen Organiſationen dem ganzen Strom der offent-
lichen Meinung, der geſammten Richtung der Zeit keck und her
ausfordernd entgegengetreten würde. Darf dies gewagt werden,
um einer wenn auch an ſich berechtigten und innerlich nothwen-
digen Forderung des Syſtems zu entſprechen? Und ſind bei

uns die Elemente zu einer ſolchen Jnſtitution vorhanden, kann
auf deren Beſtand und auf eine wohlthätige Wirkſamkeit der-
ſelben gerechnet werden

Es iſt mit Recht geſagt worden, eine Pairie ließe ſich
nicht machen, ſie müſſe vorhanden ſein. Jſt nun in unſerem
Staate eine genugende Anzahl von Familien mit jenem fe-
ſten unabhängigen, nicht zur Erhöhung der Renten und des
Einkommens gemißbrauchten Grundvermögen vorhanden Sind
ihre Namen dem Volke theuer und werth wegen der Verdienſte,
die dieſe Familien ſich in früheren Generationen wie in der Ge-
genwart um das Vaterland erworben haben, hat man im Volke
zu den Gledern dieſer Familien das Vertrauen, daß ſie die
Rechte des Volkes mit freiem und feſtem Sinne, das Beſte des
Vaterlandes nicht in ihrem, ſondern im Jntereſſe des Wohles
Aller förderſam vertreten würden? Sind dieſe Fragen zu ver-
neinen, ſo muß auf eine Jnſtitution verzichtet werden, welche
entweder außerlich unmöglich, oder innerlich unhaltbar ſein
wurde. Hat der große Grundbeſitz in Preußen kein Ver-
trauen nach der Seite ſeiner Unabhängigteit, ſeiner Un-
parteilichkeit, ſeines auſrichtigen Conſtitutonalismus, ſo iſt
er nicht geeignet, Schiedsrichter zu ſein zwiſchen Krone und
Volk, ſo würde eine aus ihm gebildete erſte Kammer eine
völlig unhaltbare Einrichtung, und würde am wenigſten
eine conſervative Jnſtitution ſein. Was konnte es hel-
fen, dem Grundbeſitz die große ſtaatsrechtliche Poſition einer
erſten Kammer zu geben, wenn derſelbe keinen Boden im Volke
hatte Wurde der innere Widerſpruch zwiſchen den ſtarken recht-
lichen Befugniſſen und der moraliſch ſchwachen Stellung nicht
höchſt verderblich auf die Haltung dieſer Kammer einwirken
Ware eine ſolche im Stande, irgend einer Kriſe vorzubeugen,
irgend einem Zuſammenſtoß des inneren Staatslebens zu wider-
ſtehen Hat eine Pairskammer keinen moraliſchen Halt im Volke,
dann kann ſie nur entweder als Hemmſchuh wirken, der bald
durchgeſchleift iſt, oder ſie muß ſich durch ein ſtetes Nachge-
ben gegen die Voltskammer möglich zu machen ſuchen. Jn bei-
den Fallen iſt ſie unfaähig, ihre Aufgabe zu erfuüllen, in
beiden Fallen wird ſie nicht wohlthatig, ſondern verderblich
auf den Staat einwirken.

Jn Preußen iſt, wenigſtens fur den gegenwärtigen Augen-
blick, kein moraliſcher Boden fur eine Pairskammer vorhanden.

Wenn in England das Volk mit Stolz auf die großen Ge-
ſchlechter blickt, welche im Oberhauſe verſammelt ſind, wenn
es ihnen gern und willig die Vertreiung ſeiner Rechte, eine be
deutſame und entſchiedene Arbeit an der Lenkung ſeiner Ge-
ſchicke zuerkennt, ſo hat das einen ſehr beſtimmten hiſtoriſchen
Grund. Der engliſche Grundadel hat mit dem Volke und zum
Theil an der Spitze des Volkes die Freiheit in England erkampft,
die Verfaſſung gegrundet und nicht bloß in jener alten Zeit,
da es die Magna charta galt. Der für uns ſchmerzliche und trau-
rige Unterſchied zwiſchen der engliſchen Entwickelung und der
ſammtlicher continentalen Staaten iſt der, daß, wie auf dem
Feſtlande, auch in England das Königthum den Verſuch machie,
die ſtandiſchen Jnſtitutionen umzuſturzen und die abſolute Ge-
walt des Thrones auf deren Trummern zu errichten, daß aber
dieſer Verſuch nur auf dem Feſtlande gelang, in England ſchei-
terte. Und zwar nicht zum geringſten Theil ſcheiterte an dem
whigiſtiſchen Adel unter Karl II., unter Jacob II., unter dem
Hauſe Hannover, ſo daß in England die Stande des Mittelalters

in ſteter Continuität erhalten und ohne Unterbrechung hinüber-
geführt wurden in die Formen des Conſtitutionalismus der neue
ren Zeit. Darum iſt die Freiheit in England althergebracht
und geſichert, bei uns neu und ſchwankender Art.

Wie iſt es in Deutſchland, in Preußen gegangen Auch
hier verſuchte der Adel im 17. Jahrhundert Widerſtand aber
allein für ſich, ohne Gemeinſchaft mit Bürger und Bauer in
den bereits getrennten und vereinzelten deutſchen Gebieten. So
war dieſe Oppoſition von kurzer Dauer und geringem Umfang.
Zudem boten die Fürſten dem Adel Theilnahme an der Herr
ſchaft in Hof, Haus und Staat, ſie geſtatieten dem Adel da
für, daß er ſeine Rechte gegen den Thron, nach obenhin aufgab
ſeine Gewalt nach unten hin ſchrankenlos zu erweitern. Die
Herabdrückung und Verknechtung des Bauernſtan-
des wurde zu derſelben Zeit vollendet, als das
Fürſtenthum den Adel beſiegte. Der feudale Oberbau
der Geſellſchaft wurde weggeſchnitten durch die Furſten, der
Unterbau blieb noch allein ſtehen, er wuchtete ſeit dem noch viel
ſchwerer auf den Bauern.

Seitdem hat unſer Grundadel die Früchte und den Genuß
der Herrſchaft mit den Furſten getheilt. Unleugbar ſind in
Preußen ſeine Verdienſte im Heer, wie in der Verwaltung, und
die Söhne des Adels decken, wie die Söhne des Volkes die
Schlachtfelder Friedrichs des Großen und die der Befreiungs-
kriege. Aber niemals hat es dieſer Stand als ſolcher oder auch nur deſ
ſen Mehrzahl verſucht, die Rechte der Völker wahrzunehmen,
ſich ſelbſt eine freie und unabhängige politiſche Stellung zu ge
ben, zu ſtaatsrechtlicher Geltung und Bedeutung ſich zu erhe-
ben. Vielmehr war es vornamlich der große Grundbeſitz, wel
cher die Reaction ſeit dem Jahre 1820 in Deutſchland groß-
zog, der auch dann noch nicht auf eine freie, ſelbſtändige poli
tiſche Stellung einging, als ihm Gelegenheit dazu von oben her ge
boten wurde auch in der Herrenkurie des Vereinigten Landtags
nicht. Und auf welcher Seite hat in den gegenwärtigen Kammern,
in demſelben Augenblick, in welchem man die Pairskammer ver-
langte, der große Grundbeſitz geſtimmt Wie viele Grundbeſitzer
waren es, die für das Recht der Steuerbewilligung, für die
Streichung des Octroyirungsartikels votirten Wer iſt es endlich
der überall in Preußen wie in Baden, in Mecklenburg wie in
Heſſen zur Reaction drängt und antreibt Wer intriguirt an al-
len Hoöfen, wer bezahlt und lieſt die Neue preußiſche Zeitung?
Die Geſchichte Englands, das iſt die Umbildung des ſtandiſchen
Staats zur modernen Verfaſſung durch den Adil, die Ge-
ſchichte Oeutſchlands, das iſt die Umbildung der abſoluten Mo
narchie zur Conſtitution durch das Volk. Dieſen eigenthümlichen
hiſtoriſchen Unterſchied ſollten am wenigſten die Männer der hi-
ſtoriſchen Schule uberſehen, ſie, die am lauteſten nach einer
Pairskammer verlangen.

Es kommen indeß noch andere hiſtoriſche Gründe hinzu,
welche die Bildung einer ariſtokratiſchen Kammer in Preußen
verbieten. Der Adel hatte ſich in Beſitz der Hof- und Verwal
tungsſtellen, der Beſehlshaberſtellen im Heere geſetzt, ſeine
Bauern gehörten ihm, und der Bürger wurde ſtolz und uüüber-
müthig behandelt. Vom Throne her nahm man ſich der gedruück-
ten Landbevölkerung zuerſt wieder an, und die Verſuche, eine beſ
ſere Stellung für dieſelbe zu ermöglichen, welche bereits unter
Friedrich dem Großen beginnen, fanden einen großen und glan-
zenden Abſchlußz in der Agrargeſetzgebung von 1808 1810.
War der preußiſche Adel bereit, ſeine Feudal- Rechte, ſeine
drückenden Hebungen auf dem Atlar des Vaterlandes niederzu
legen; gab er die Leibeignen ohne Widerſtand los fühlte er et
was von jenem edlen ritterlichen Weſen, etwas von jenem of-
cium nobile in ſich, nicht auſ Koſten der Kleinern und Armen
reich ſein zu wollen War er zufrieden, lange Zeit große Vor
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zuge und Vortheile vor Anderen genoſſen zu haben und bereit,Dit den übrigen Staatsburgern, was Laſten und Pflichten für

den Staat angeht, auf eine Seite zu treten Mit nichten.
Er etablirte gegen die Grundſätze Stein's und Hardenberg's die
heftigſte und intriganteſte Oppoſition, er wußte die Ausführung
der Agrargeſetzgebung in allen Provinzen zu verzögern, zu hem-
men, ja ſogar rückgängig zu machen, am meiſten in Schleſien.
Die Grundſteuer, welche ihm 1810 auferlegt worden iſt, bezahlt der
ritterſchaftliche Grundbeſitz heute noch nicht. Wenn man die
Herren daran mahnt, ſo ſprechen ſie von der Natur der Bo-
denrente und glauben viel zu thun, wenn ſie ſich gütigſt bereit
erklären, gegen billige Entſchädigung Steuer zu zahlen.
Sie wollen Steuern zahlen gegen Entſchaädigung! Und
weshalb zahlten die Ritter in früherer Zeit keine oder geringe
Grundſteuer? Weil ſie ſtatt der Steuer den Kriegsdienſt leiſteten.
Wenn ſie heute mit ihren Mannen das Heer bilden wollen oder
können, ja wenn ſie auch nur aus ihren Taſchen die 25— 30
Millionen welche das Heer jährlich koſtet, aufbringen wollen

dann, ja wahrhaftig dann ſollen ſie von der Grundſteuer
frei bleiben.

Es liegt zu Tage, daß, abgeſehen von allem Andern, eine
Kammer aus dem Grundadel zu bilden unmöglich iſt, bis dieſer
alte Zwiſt. des Adels und des Bürger und WBauernſtandes end
gültig geſchlichtet und ausgetragen iſt. Noch iſt die Gleichſtel
lung des Bürgers und des Edelmannes nicht durchgeführt, noch
iſt die nach 40 Jahren endlich wiederaufgenommene Abloöſungs-
ordnung weder in der erſten Kammer berathen noch publicirt,
noch fehlt die Gemeindeordnung, welche die von dem Rittergute
freie, ſich ſelbſt regierende Landgemeinde endlich conſtituiren ſoll,

iſt das Grundſteuergeſetz in keiner Kammer berathen: noch
iſt nach allen Sturmen der Revolution nichts weiter geſchehen,
als die Aufhebung der Patrimonialgerichte und der Polizeigerichits
varkeit der Rittergüter. Und jetzt ſollte man bereits Jahrhun-
derte vergeſſen haben, jetzt ſollte ſofort zur Bildung einer Pairs-
kammer geſchritten werden welche alle jene Geſetze verhindern,
oder, wenn ſie gegeben, doch wieder in der Ausfuhruug vereiteln
könnte?

Um die Beſeitigung dieſer alten und unglückſeligen Zwiſtig
keiten endlich herbeizuführen muß von der Bildung einer Pairs-
kammer vorläufig Abſtand genommen wert en. Aber auch ſonſt
liegt es im Vortheil des Grundadels, daß eine ſolche
Jnſtitution höchſtens dann erſt eintrete, wenn auch im
Uebrigen die Verfaſſung feſt und klar ſteht; erſt wenn das de-
mokratiſche Element in derſelben ſeine völlige Sicherung erfahren
hat könnte an die Aufrichtung des ariſtokratiſchen gedacht wer
den. Den nachſten Zeitraum unſerer politiſchen Entwickelung
wird der Kampf um jene Geſetzgebung für das Land, der Kampf
um das Steuerbewilligungsrecht ausfüllen waäre es zweckmäßig,
den Grundadel in der erſten Kammer vor deſſen Abſchluß zu
etabliren, da derſelbe in dem Streite um die Rechte der zweiken
Kammer ſich doch verpflichtet halten würde, auf die Seite der
Krone zu treten? Dadurch vielmehr würde er ſich für immer ver
brauchen und unmöglich machen. Und endlich wäre es zu ver-
antworten gegen das Land, die definitive Geſtaltung der erſten
Kammer zuzugeben, während die zweite durch Artikel 105 und
108 der Verfaſſung proviſoriſch und ſchwach bleibt? Wüurde es
nicht die Aenderung dieſes Verhältniſſes von vorn herein aufgeben hei
ßen, wenn man eine erſte Grundbeſitzerkammer als feindlichen Bruder
in dieſen Streit mit hineinnehmen wollte, in welchem ohne
deſſen Zuſtimmung kein Sieg erfochten werden kann Was
würde eine machtloſe zweite Kammer einer erblichen oder theil-
weiſe erblichen andern Theils aus dem Grundbeſitz gewahlten
erſten Kammer gegenüber bedeuten, die, wenn auch moraliſch

unhaltbar, doch zu jeder Verhinderung ſtaatsrechtlich ſtark genug
wäre? Wurde die Verfaſſung durch eine ſolche Zuthat überhaupt
nicht vom Leben zum Tode, oder doch zur Lebensunfaähigkeit
verdammt werden? Weshalb ſich ſolchen Gefahren ausſttzen,
weshalb der reactionären Partei am Hofe und im Lande eine
ſo gewaltige und ihr wie dem Staate ſelbſt gefährliche Stütze
geben, wozu ein Jnſtitut, welches nur greignet iſt, die Regie
rung, wenn ſie zurück will, zu unterſtutzen, oder ſelbſt die Re
gierung von ſich aus rückwärts zu drängen Jm Jntereſſe der Ver
faſſung, welche einwachſen ſoll in die Herzen des Volkes, im
Intereſſe der Regierung, welche vor falſchen Richtungen auch
wider ihren Willen bewahrt werden muß, im Jntereſſe des
Friedens unter den Standen des Landes, zum Vortheile end-
lich der Ariſtocratie und einſt moglicher ariſtocratiſcher Jnſti
tutionen ſelbſt, darf jetzt keine Pairie errichtet werden.

Man müſſe die erſte Kammer nicht machen, ſondern ſuchen,
hat ein beruühmtes Mitglied der gegenwärtigen erſten Kammer
geſagt. Wir verfuhren dieſem Grundſatze gemaäß, und fanden
die richtigen Principien fur die Bildung der erſten Kammer
bereits in der Verfaſſung vom 5. Dec. Dieſe deutete an, daß
die erſte Kammer gebildet werden ſolle aus den Kreis-, Be
zirks- und Provinzialvertretungen. Es ſchien uns richtig, ein
mal das Volk in der zweiten Kammer nach ſeiner Maſſe, nach
der Kopfzahl, nach den einzelnen Jndividuen in ihrem Neben-
einanderwohnen vertreten zu laſſen, das andere Mal durch die
politiſchen Körper, welche die bereits organiſirten Locale
des Staats ordnen, verwalten und leiten. Nur waäre durch
die Bezitks- und Provinzialvertretung eine ſtörende und verwir-
rende Mannigfaltigkeit in dieſe Grundlage der erſten Kammer
gekommen, auch ſchien es uns dem Weſen eines feſten geſchloſ-
ſenen Staats nicht angemeſſen, die Provinzen als ſolche, und
damit auch deren auseinandergehende Jntereſſen im Oberhauſe
vertreten zu laſſen. Wir glaubten uns auf die Vertretung der
Kreiſe, auf die Kreistage, als auf eine vollig angemeſſene
Grundlage der erſten Kammer beſchränken zu muüſſen, da
denn je zwei kleinere Kreiſe oder ein größerer fur ſich einen Ab
gtordneten zur erſten Kammer abzuſenden habe. Dieſe Vertre
tung der Kreiſe war auch eine Ariſtocratie, aber die des Ver
trauens und der bewährten Einſicht dieſe Kreisvertreter hatten
beſtimmte Functionen zu erfuüllen, beſtimmte Jntereſſen zu ver
treten, in ihnen war bereits eine Durchdringung und Orga-
niſation der politiſchen Elemente des Kreiſes gegeben. Sie wa
ren auf langere Zeit gewahlt, ſie wurden nicht zum Behuf der
Wahlen gewahlt, ſie waren der wechſelnden politiſchen Stro
mung lange nicht ſo ausgeſetzt und zuganglich als die Wahler
zur zweiten Kammer. Auch für den Grundbeſitz wäre durch
die Wahlen der Kreisvertreter zur erſten Kammer hinlaänglich
geſorgt geweſen.

Jndeß ſtimmte die Fraction Riedel nicht mit uns. Sie
hatte vielmehr einen anderen Antrag eingebracht, der dann auch
angenommen wurde, nach welchem 60 Mitglieder der erſten Kam-
mer durch die Provinzialvertreter, 60 durch die Kreisvertreter und
60 durch die am hochſten beſteuerten Grundbeſitzer jeder Provinz
erwählt werden ſollten, ein unglücklich gemiſchtes und compli
cirtes Syſtem, in welchem am Ende Niemand wirklich vertreten
geweſen ware. Die erſte Kammer iſt dieſem Beſchluſſe nicht
beigetreten, ſondern bei der jetzigen proviſoriſchen Bildung der
erſten Kammer ſtehen geblieben. Um die Reviſion nicht aufzu-
halten, um wenigſtens irgend eine erſte Kammer in Bereit-
ſchaft zu haben, fugten wir uns dann ſpäter bei der Verein-
barung, dem ausgeſprochenen Wunſche des Miniſteriums gemaß,
dieſer Beſtimmunj.

(Fortſetzung folgt.)

Gebauerſche Buchdruckerei in Halle.
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